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1 Zusammenfassung 

Im Rahmen der Biodiversitätsstrategie des Landes Hessen wurde 2012 ein Artenhilfskonzept für den 

hochgradig gefährdeten Flussregenpfeifer erstellt. 

Ausgehend von den gesetzlichen Rahmenbedingungen und der Einstufungen in die Roten Listen wurde 

die Verbreitung und Bestandssituation umfassend und bis auf die Ebene der hessischen Landkreise 

dargestellt. Dabei wurde die Entwicklung und Verbreitung der Vorkommen in Hessen von Anfang des 

vorigen Jahrhunderts bis heute zusammengefasst. Die aktuelle Bestandssituation 2012 wurde auf 

Grund einer Umfrage nach der Brutsaison 2012 bei den maßgeblichen Kreisbearbeitern abgefragt so-

wie durch Daten aus den Internetportalen ornitho.de und natutgucker.de ergänzt. 

Als Ergebnis konnte für das Jahr 2012 ein Brut- bzw. Revierbestand von etwa 140 Brutpaaren in Hessen 

ermittelt werden. 

Die Hauptlebensräume für den Flussregenpfeifer sind in Hessen die Abbaugebiete und darunter insbe-

sondere die Sand- und Kiesgruben in den großen Flusstälern. Die mit dem Flussregenpfeifer konkurrie-

renden Nutzungen sind neben dem Abbau der Bodenschätze vor allem die Freizeitnutzung und die 

Nachnutzungen durch die Land- oder Forstwirtschaft. Ein weiterer Nutzungskonflikt ist die Bebauung 

von Brachflächen. 

Gefährdungen und Beeinträchtigungen gingen früher hauptsächlich von den Korrekturen bzw. der Be-

gradigung der Flussläufe aus. Resultierend aus der Zerstörung der Auen und der damit fehlenden Um-

lagerung von Flusssedimenten ist die natürliche pflanzliche Sukzession eine weitere Gefährdung der 

Bruthabitate. In heutiger Zeit sind es darüber hinaus vor allem die Störungen durch die Freizeitnutzung 

in den Vorkommensgebieten, die den Bruterfolg der Art gefährden.  

Es werden die Ziele des Habitatschutzes diskutiert und Maßnahmen zur Erreichung eines günstigen 

Erhaltungszustandes der hessischen Population des Flussregenpfeifers vorgeschlagen. 

Wichtigste Maßnahme ist die umfassende Renaturierung der größeren Flüsse. Da dies allenfalls lang-

fristig erreicht werden kann, ist die Bereitstellung von Flächen zur Pionierbesiedlung der wichtigste 

Baustein zur Verbesserung der Situation des Flussregenpfeifers. Weitere Maßnahmen können die 

Brutplatzqualität und die Nahrungsressourcen verbessern. 

Für die gezielte Auswahl von Flächen werden die lokalen Populationen abgegrenzt und die Schwellen-

werte zur Erreichung eines günstigen Erhaltungszustandes vorgeschlagen. 

Es werden Fördermöglichkeiten und konkrete Maßnahmen zur Erprobung beispielhaft in einigen Vor-

kommensgebieten vorgeschlagen. Durch die vorgeschlagenen Maßnahmen erscheint es mittelfristig 

ŵögliĐh deŶ ErhaltuŶgszustaŶd ǀoŶ derzeit „uŶgüŶstig-schlecht“ ŵittelfristig auf „uŶgüŶstig-unzu-

reiĐheŶd“ zu ǀerďesserŶ. 

Es wurde ein Maßnahmenblatt für den Flussregenpfeifer als aktuelle Übersicht für den Aktionsplan zur 

Hessischen Biodiversitätsstrategie erstellt. Weiterhin wurde im Rahmen des Artenhilfskonzeptes ein 

Brutgebietskataster etabliert. 
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2 Einleitung 

Nach Artikel 4 Abs. 1 und 2 der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG des Rates der EU vom 2. 

April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten) sind für alle in Hessen regelmäßig vorkom-

menden Vogelarten des Anhanges I und alle regelmäßig vorkommenden, gefährdeten Zugvogelarten 

nach rein fachlichen KriterieŶ die „zahleŶ- uŶd fläĐheŶŵäßig geeigŶetsteŶ“ Geďiete auszuǁähleŶ uŶd 
als EU-Vogelschutzgebiete auszuweisen (TAMM et al. 2004). Alle relevanten Arten sollen mit mindes-

tens 20 % ihrer hessischen Populationen in den VSG des Landes vertreten sein; stärker gefährdete oder 

seltene Arten mit mindestens 60 % (Mindest-Erfüllungsgrade). 

Zu den relevanten Vogelarten im Sinne der VS-RL gehören auch die brütenden, rastenden oder über-

winternden Zugvogelarten gemäß Art. 4 (2), soweit sie in einer Gefährdungskategorie der aktuellen 

Roten Listen für Hessen und Deutschland geführt werden oder soweit sie in der Europäischen Roten 

Liste iŶ eiŶer GefährduŶgskategorie oder als zieheŶde „SpeĐies of EuropeaŶ CoŶĐerŶ“ ŵit uŶgüŶstigeŵ 
Erhaltungszustand geführt werden. Die ökologischen Ansprüche einiger Vogelarten, für die Vogel-

schutzgebiete auszuweisen sind, lassen jedoch eine ausreichende Repräsentanz ihrer Populationen in 

VSG unter den bestehenden Verhältnissen nicht oder nur unter Abweichung von den allgemein anzu-

haltenden Kriterien für die Gebietsauswahl zu. Hier wurde das entsprechend den Feststellungen des 

Europäischen Gerichtshofs (Urteil gegeŶ die NiederlaŶde ǀoŵ ϭϵ.ϱ.ϭϵϵϲͿ „ďesteheŶde Ausǁahlerŵes-
sen des Landes im Interesse einer die Vernunft gebietenden Auslegung der sonst geltenden Kriterien 

aŶgeǁeŶdet.“ Für die ausreiĐheŶde SiĐheruŶg eiŶes güŶstigeŶ ErhaltuŶgszustaŶdes ist für iŶsgesamt 

vier Arten in Hessen die Umsetzung ergänzender Artenschutzkonzepte auf der gesamten Landesfläche, 

auch außerhalb der Vogelschutzgebiete, notwendig. Drei Arten davon besiedeln bevorzugt Sand- und 

Steinabbaustellen und wandern quasi dem Abbau hinterher. Eine dieser Arten ist der Flussregenpfei-

fer. 

Der Flussregenpfeifer ist eine Zugvogelart gemäß Art. 4 (2) der VS-RL. Die Brutplätze befinden sich in 

Hessen überwiegend in im Betrieb befindlichen Abbaustellen (Sand- und Kiesgruben, Steinbrüche) und 

Schlämmteichen, z. B. von Zuckerfabriken. Darüber tritt die Art in den letzten Jahren vermehrt auf 

Brachflächen und Großbaustellen sowie Abrissflächen im städtischen Umfeld auf. Vielfach können 

diese Lebensräume nicht in die Vogelschutzgebietskulisse einbezogen werden, da sie sich im Siedlungs-

bereich befinden. 

Eingehende Untersuchungen der Staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland- Pfalz und das 

Saarland zum Erhalt der in Hessen vorkommenden Brutvogelarten, haben für die hessische Population 

des Flussregenpfeifers einen ungünstig-schlechten Erhaltungszustand ergeben. Die Gesamtbeurtei-

lung resultiert aus der Bewertung der Parameter „PopulatioŶ“, "Habitat der Art" und "Zukunftsaus-

sichten", die für den Flussregenpfeifer jeweils als ungünstig-schlecht eingestuft werden sowie einem 

ungünstig-unzureichendem Zustand des Parameters "aktuelles natürliches Verbreitungsgebiet" (WER-

NER et al. 2011). Das Artenhilfskonzept für den Flussregenpfeifer ist demnach Bestandteil der Biodiver-

sitätsstrategie Hessens. Mit dem Artenhilfskonzept sollen – ergänzend zu der Ausweisung von VSG – 

geeignete Habitatverbesserungsmöglichkeiten und Schutzmaßnahmen aufgezeigt werden, mit deren 

Hilfe der Flussregenpfeifer in Hessen von seinem derzeit ungünstig-schlechten, in einen günstigeren 
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Erhaltungszustand gebracht werden soll. Zur leichteren Umsetzung des Aktionsplans zu Ziel 1 der Hes-

sischen Biodiversitätsstrategie werden die Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen in einem Maß-

nahmenblatt zusammengefasst. 

 

Abb. 1: Flussregenpfeifer auf dem Müllberg „MoŶte SĐherďeliŶo“ iŶ FraŶkfurt aŵ MaiŶ. 

 

Abb. 2: Juveniler Flussregenpfeifer an der Hanauer Landstraße in Frankfurt am Main. 
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3 Allgemeiner Teil 

 

3.1 Gesetzlicher Schutz und Gefährdung  

3.1.1 Gesetzlicher Schutz 

Alle wildlebenden europäischen Vogelarten sind gemäß Artikel 1 der Vogelschutzrichtlinie der EU 

(Richtlinie 79/409/EWG) zu schützen. Dadurch ist der Flussregenpfeifer auf Grund § 7 Abs. 2 Nr. 13 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) eine besonders geschützte Art. Er wird gleichzeitig in der Ver-

ordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung -BArtSchV) 

in der Spalte 3 der Anlage 1 als streng geschützte Art markiert und ist deshalb nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 

BNatSchG zusätzlich eine streng geschützte Art. 

Darüber hinaus gibt es verschiedene internationale Konventionen, die auch den Flussregenpfeifer be-

treffen: 

 Abkommen zur Erhaltung der afrikanisch-eurasischen Wasservögel; Agreement on the con-

servation of African-Eurasian migratory Waterbirds (AEWA = Afrikanisch-Eurasisches Was-

servogelübereinkommen). Die vom Abkommen erfassten, nach ökologischen Kriterien defi-

nierten "Wasservögel" (255 Arten aus 27 Familien, darunter auch der Flussregenpfeifer) sind 

in Anhang II aufgelistet. Für diese Arten werden im so genannten Aktionsplan (Anhang III), 

der Bestandteil des Abkommens ist, konkrete Erhaltungsmaßnahmen aufgeführt. Sie umfas-

sen neben Maßnahmen des Arten- und Habitatschutzes sowie eines entsprechenden Mana-

gements auch die Förderung von Forschung, Monitoring und Ausbildung. 

 Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und 

ihrer natürlichen Lebensräume (Berner Konvention); Convention on the Conservation of Eu-

ropean Wildlife and Natural Habitats. Dort wird der Flussregenpfeifer im Anhang II (streng 

geschützte Tierarten) genannt. Neben allgemeinen Schutzverpflichtungen der Parteien und 

einer Vorschrift über den Schutz von Lebensräumen enthält das Übereinkommen in seinem 

zentralen Kapitel konkrete Artenschutzbestimmungen. Nach diesen Vorschriften getroffene 

Maßnahmen sind zu koordinieren, wenn sie wandernde Tierarten betreffen. 

 Übereinkommen zur Erhaltung der wandernden wild lebenden Tierarten (Bonner Konven-

tion); Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS). Das Über-

einkommen dient dem Schutz wandernder Tierarten in ihrem gesamten Verbreitungsgebiet. 

Differenziert nach Schutzbedürftigkeit sind die wandernden Arten in zwei Anhängen aufgelis-

tet. Anhang I enthält die gefährdeten, vom Aussterben bedrohten Arten. Anhang II, in dem 

auch der Flussregenpfeifer aufgeführt wird, umfasst weniger schutzbedürftige Arten, die sich 

in einem ungünstigen Erhaltungszustand befinden und deren Populationsgröße oder Verbrei-

tungsgebiet langfristig gefährdet ist, oder deren Erhaltungssituation durch eine internatio-

nale Zusammenarbeit gefördert werden kann. 
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 Übereinkommen über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wat- und Wasservö-

gel, von internationaler Bedeutung (Ramsar-Konvention); Convention on Wetlands of Inter-

national Importance especially as Waterfowl Habitat (Ramsar-Konvention). Die Konventions-

ziele umfassen den ganzheitlichen Schutz von Feuchtgebieten als bedeutende Ökosysteme 

zum Erhalt der Biodiversität. 

3.1.2 Gefährdungsstatus 

Nach Angaben der IUCN ist der Flussregenpfeifer mit einer weltweit stabilen Population derzeit weder 

weltweit noch in Europa gefährdet uŶd ǁird der Kategorie „least ĐoŶĐerŶ“ zugeordŶet. 

In Deutschland ist er zǁar „selteŶ“, auf GruŶd seiŶer ďuŶdesǁeit laŶgfristig ;ϱϬ-150 Jahre) und kurz-

fristig ;Ϯϱ JahreͿ staďileŶ BestäŶde iŶ die Kategorie „* UŶgefährdet“ eiŶgestuft (SÜDBECK et al. 2009). 

In der Roten Liste der in Deutschland gefährdeten Brutvogelarten (1. Fassung, Stand 10.11.1991) (DDA 

& DS/IRV ;ϭϵϵϭͿ ǁird er iŶ der „Kategorie ϯ: Gefährdet“ aufgeführt. IŶ der Ϯ. FassuŶg ǀoŵ ϭ.ϲ.ϭϵϵϲ, iŶ 
der die beobachteten Bestandsveränderungen als zentrales Kriterium für die Einordnung der Arten in 

die verschiedenen Kategorien eingeführt wird und damit den Vergleich mit älteren Versionen erheblich 

erschwert, wie auch in der 3. und 4. Fassung (BAUER et al. 2002, SÜDBECK et al. 2007), wird der Flussre-

genpfeifer nicht mehr in einer Gefährdungskategorie und auch nicht auf der Vorwarnliste aufgeführt.  

Regional gibt es in Deutschland erhebliche Unterschiede in der Gefährdungseinstufung. In Tab. 1 sind 

die Einstufungen regional bis weltweit (Quelle Dachverband Deutscher Avifaunisten; dda-web.de) auf-

geführt. Die höchste Gefährdung erreicht er außerhalb von Hessen in Brandenburg und Berlin (RYSLAVY 

& MÄDLOW 2008, WITT & STEIOF 2013 Vom Aussterben bedroht) sowie im Saarland (SÜSSMILCH et al 2005, 

stark gefährdet), wohingegen er vor allem im Norden und Nordosten der Bundesrepublik und in Thü-

ringen als nicht gefährdet eingestuft wird. In den unmittelbar benachbarten Bundesländern Nordrhein-

Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern gilt die Art als gefährdet, in Baden-Württemberg wird sie in der 

Vorwarnliste aufgeführt (siehe Tab. 1).  

Tab. 1: Gefährdungseinstufungen des Flussregenpfeifers in Deutschland (nach dda-web.de, ergänzt) 

Region Kategorie Zeitraum Quelle 

Schleswig-Holstein – 2010- KNIEF et al. (2010)  
Hamburg V 2006- MITSCHKE (2007)  
Mecklenburg-Vorpommern – 2003- VOECKLER et al. (2014)  
Sachsen-Anhalt – 2004- DORNBUSCH et al. (2004)  
Brandenburg 1 2007- RYSLAVY & MÄDLOW (2008)  
Berlin 1 2013- WITT & STEIOF (2013)  
Nordrhein-Westfalen 3 2008- SUDMANN et al. (2009)  
Hessen 1 2014- HGON & VSW (2014)  
Rheinland-Pfalz 3 2014- SIMON et al. (2014) 

Saarland 2 2007- SÜSSMILCH et al. (2008)  
Baden-Württemberg V 2004- HÖLZINGER et al. (2007)  
Bayern 3 2004- FÜNFSTÜCK et al. (2004), WEIXLER (2009) 
Thüringen – 2010- FRICK et al. (2010) 
Sachsen – 1999- RAU et al. (1999)  
Niedersachsen und Bremen 3 2007- KRÜGER & OLTMANNS (2007)  
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Region Kategorie Zeitraum Quelle 

Deutschland – 2007- SÜDBECK et al. (2007)  
Europa – 2014- BIRDLIFE INTERNATIONAL (2015)  
Welt – 2014 IUCN (2014)  

 

In der ersten Roten Liste der Brutvögel Hessens von BAUER & KEIL (1972) wird der Flussregenpfeifer 

bereits als bestandsgefährdet aufgeführt.  

In der Roten Liste der bestandsgefährdeten Vögel in Hessen (Stand 1.3.1976) der Staatlichen Vogel-

schutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland (VSW 1977) bis zur 6. Fassung vom 15.5.1980 

(VSW 1980) ǁird der FlussregeŶpfeifer iŶ der „Kategorie 2. Bestandsbedrohte Brutvögel - In Hessen, 

zum Teil auch in der BRD bzw. kontinental bestandsgefährdete Brutvögel, deren Lebensstätten eines 

besonderen Schützes bedürfen“ aufgeführt. 

In der 7. Fassung (VSW & HGON 1988, DDA & DS/IRV 1992) wird ein anderes Kategoriensystem einge-

führt. Dort ǁird der FlussregeŶpfeifer iŶ die „Kategorie ϯ: Bedrohte ArteŶ“ eiŶgestuft. Das ŵaßgeďli-
Đhe Kriteriuŵ der EiŶstufuŶg ist daďei „Arten mit großen Lebensraumverlusten und erkennbarem Rück-

gang, dessen Ausmaß aber auf Grund schwieriger Erfassung noch nicht genau festgestellt werden 

konnte.“ 

In der 8. Fassung von April 1997 (HORMANN et al. 1997) wird er auf Grund der relativen Seltenheit (<250 

BP) und des Risikofaktors „1. Enge ökologische Bindung an spezielle, gefährdete LeďeŶsräuŵe“ als „ϯ 
Gefährdet“ aufgeführt. Als Bestandstrend der letzten 25 Jahre wird eine Zunahme der Brutpaare um 

>50 % festgestellt.  

In der 9. Fassung (KREUZIGER et al. 2007) mit Stand Juli 2006 und in aktuellen Roten Liste (HGON & VSW 

2014) wird der FlussregeŶpfeifer iŶ die „Kategorie 1: Vom Erlöschen bedroht“ aufgeführt. Dies ist ur-

sprünglich auf die niedrige Schätzung der Bestandszahl von 70-100 Brutpaaren zurückzuführen, was 

zu einer Einstufung in das Kriterium a2 [sehr starke Bestandsabnahme (>50 %) und selten (<600 Paare)] 

führte. Hinzu kommen die Risikofaktoren RF1 [Enge ökologische Bindung an spezielle, gefährdete Le-

ďeŶsräuŵe…SteiŶďrüĐhe;….ŶatürliĐh ausgeprägte Fließgewässerufer; junge offene Rohboden- und Pi-

onierstadien (inkl. Anthropogen verursachte AbbauflächenͿ;….] uŶd RFϱ „„BestaŶd ist „siŶk“-Popula-

tioŶ ŵit offeŶsiĐhtliĐh uŶzureiĐheŶder ReproduktioŶsrate.“Ϳ Nach WERNER et al. (2014) werden die Pa-

rameter Population, Habitat und Zukunftsaussichten als ungünstig-schlecht eingestuft, lediglich der 

Parameter Verbreitungsgebiet wird als ungünstig unzureichend  eingestuft. In der Tab. 1 (Gesamtar-

tenliste) in KREUZIGER et al. (2007) ǁird die Art ŵit „!!“ [Sehr hohe Verantwortung: Arten deren globale 

Population konzentriert in Europa vorkommen (>50 % des Weltbestandes fallen auf Europa) und die 

gleichzeitig einen ungünstigen Erhaltungszustand aufweisen (SPEC 2-Arten nach BIRDLIFE INTERNATIONAL 

2004)] markiert. Tatsächlich wird der Flussregenpfeifer nach BIRDLIFE INTERNATIONAL (2004) dort nicht in 

einer SPEC-Kategorie aufgeführt ;„Non-SPEC“). 
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In regionalen hessischen Roten Listen wird der Flussregenpfeifer auf Grund seiner Seltenheit in der 

Regel in einer Gefährdungskategorie aufgeführt: 

Kreis Darmstadt Dieburg (WINKEL & FLÖßER 1990)- Bedroht. 

Landkreis Marburg-Biedenkopf (HGON AK MARBURG-BIEDENKOPF & KREISAUSSCHUSS DES LANDKREISES MAR-

BURG BIEDENKOPF (1992): Kategorie 1 = vom Aussterben bedroht. 

Landkreis Waldeck-Frankenberg (ENDERLEIN et al. 1993) – Kategorie 1: Vom Aussterben oder von der 

Ausrottung bedrohte Arten.  

Kreis Offenbach (ERLEMANN 2001) – Kategorie II: stark gefährdet. 

3.2 Verbreitung und Bestandssituation des Flussregenpfeifers 

3.2.1 Weltweite Verbreitung 

Der Flussregenpfeifer hat ein riesiges, transpaläarktisches und orientalisches Verbreitungsgebiet (Abb. 

3 und 4) von Nordafrika und Westeuropa bis nach Japan und in die australische Region (Neuguinea, 

Bismark-Archipel). Es umfasst 19.200.000 km² (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2004). 

Die polytypische Art gliedert sich in drei Rassen, wobei in der Paläarktis nur Charadrius dubius curoni-

cus GMELIN, 1789 vorkommt. Die beiden anderen Rasen C. d. jerdoni und die Nominatform C. d. dubius 

besiedeln Süd- und Südostasien sowie die australische Region. 

Die Überwinterungsgebiete zumindest des westlichen Anteils der paläarktischen Rasse C. d. curonicus 

liegen überwiegend in Afrika südlich des Äquators. 

Der Weltbestand wird auf 280.000-530.000 Individuen geschätzt (WETLAND INTERNATIONAL 2006). Nach 

Angaben der IUCN ist er mit einer weltweit stabilen Population derzeit nicht gefährdet und wird der 

Kategorie „least ĐoŶĐerŶ“ zugeordŶet. 

 

 

Abb. 3: Weltweite Verbreitung des Flussregenpfeifer (Quelle: IUCN 2012). 
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Abb. 4: Weltweite Verbreitung des Flussregenpfeifers.  

(Quelle: http://www.groms.de/groms/JPGs/Small_Ones/Cdubius_s.jpg) 

 

 

Abb. 5:Verbreitung des Flussregenpfeifers in Europa.  

(Quelle: http://s1.sovon.nl/ebcc/eoa/?species1=&species2=&species3=&species4=4690) 

 

http://www.groms.de/groms/JPGs/Small_Ones/Cdubius_s.jpg
http://s1.sovon.nl/ebcc/eoa/?species1=&species2=&species3=&species4=4690
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3.2.2 Aktuelle Verbreitung und Bestandssituation in Europa und Deutschland 

Der Flussregenpfeifer ist nahezu über ganz Europa mit >110.000 Brutpaaren in einem Brutgebiet von 

>7.000.000 km² verbreitet (siehe Abb. 5). Zahlenangaben zu den Rastbeständen in Europa liegen nach 

den letzten Schätzungen bei 200.000-300.000 Individuen (siehe Tab. 3) 

Nach BARTHEL & HELBIG (2005) ist der Flussregenpfeifer in der Kategorie A = Wildvogel in Deutschland 

eingestuft. Der Brutstatus wird mit N3 = Regelmäßiger Brutvogel in geeigneten Lebensräumen in wei-

ten Teilen Deutschlands mit 1.001-10.000 Brutpaaren angegeben. Der Status außerhalb der Brutzeit 

ist mit „Z = Zugvogel und Durchzügler; der überwiegende Teil der Brutvögel verlässt Deutschland im 

Winter; Brutvögel anderer Regionen ziehen häufig durch“ aŶgegeďeŶ.  

In weiten Teilen Deutschland ist er ein regelmäßiger Brutvogel in geeigneten Lebensräumen (siehe 

Abb. 6 und 7). Gleichzeitig ist er ein regelmäßiger Sommergast und Durchzügler. Die Brutpaarzahlen 

werden in den letzten Jahren mit um die 5.000 Brutpaaren angegeben (BAUER et al. 2002, SÜDBECK et 

al. 2007). Zahlenangeben zur Zahl der Durchzügler und der Rastbestände liegen nicht vor. 

 

Tab. 2: Zahlenangaben zum Flussregenpfeifer-Bestand (Quelle: www.DDA-Web.de). 

Region  Bestand Zeitraum Quelle 

Welt 280.000-530.000 Individuen 2006 WETLAND INTERNATIONAL (2006) 

Europa 110.000-240.000 Brutpaare 2000 BIRDLIFE INTERNATIONAL (2004)  
Deutsch-

land 
4.300-6.800 Brutpaare 1999 BAUER et al. (2002)  

Deutsch-

land 
4.500-5.700 Brutpaare 2005 SÜDBECK et al. (2007)  

 

Tab. 3: Zahlenangaben der Rastbestände des Flussregenpfeifers in Europa (Quelle: www.DDA-Web.de). 

Population Ind.- Bestand 1% Zeitraum Quelle 

curonicus: W-, M-Europa, 

NW-Afrika (b) 
100.000-

1.000.000 
- 1994-1997 ROSE & SCOTT (1994)  

curonicus: W-, M-Europa, 

NW-Afrika (b) 
100.000-

1.000.000 
- 1997-2002 ROSE & SCOTT (1997)  

curonicus: W-, M-Europa, 

NW-Afrika (b) 
180.000-

290.000 
2.400 2002 WETLANDS 

INTERNATIONAL (2002) 
curonicus: W-, M-Europa, 

NW-Afrika (b) 
200.000-

300.000 
2.500 2002-2006 WETLANDS 

INTERNATIONAL (2006) 

 

Auf den beiden folgenden Seiten ist die Verbreitung des Flussregenpfeifers um 1985 (Abb. 6) auf UTM-

Gitter-Basis und 2004-2009 im aktuellen Verbreitungsatlas der Brutvögel Deutschlands auf TK25-Basis 

abgebildet 

http://www.dda-web.de/
http://www.dda-web.de/
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Abb. 6: Verbreitung des Flussregenpfeifers zur Brutzeit in Deutschland um 1985 (RHEINWALD 1993). 

Dargestellt ist die Anzahl der Brutpaare auf Basis eines UTM 25x25 km-Rasters (entspricht nicht einer 

TK25!). Quelle: www.DDA-Web.de 



Artenhilfskonzept für den Flussregenpfeifer in Hessen 

 14 

  

 

Abb. 7: Verbreitung des Flussregenpfeifers in Deutschland aus dem Atlas deutscher Brutvogelarten auf der Basis 

der TK 25 nach den Ergebnissen der ADEBAR-Kartierung (2004-2009). (Quelle DDA) 
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3.2.3 Historisches und aktuelles Verbreitungsbild in Hessen 

In der hessischen Urlandschaft waren Vorkommen des Flussregenpfeifers mit Sicherheit nur auf die 

Wildflusslandschaft der größeren Flüsse beschränkt, da weitere geeignete Lebensräume nicht zu er-

warten waren. SUNKEL (1926) führt verschiedene Autoren auf, die den Flussregenpfeifer als Brutvogel 

der Flussufer nennen. Er selbst kannte die Art nur vom 28.8.1921 von der Lahn bei Gießen. 

Die größeren Flüsse Fulda, Eder, Lahn, Main, Rhein waren in jedem Fall die historischen Verbreitungs-

gebiete des Flussregenpfeifers und werden auch mehrfach in der Literatur genannt. Dies gilt sicherlich 

ebenso für Werra und Weser. BRAUNEIS ;ϭϵϴϱͿ ŵerkt für die Werra aŶ: „Diese Vogelart ist aber auch 

bei entsprechendem Niedrigwasserstand Brutvogel der breiten, unbewachsenen Kiesuferstreifen der 

Werra.“  

„In der unberührten Flusslandschaft früherer Zeiten fand Charadrius dubius allenthalben eine Fülle 

günstiger Wohnplätze.“ (FREY 1970). Nach GEBHARDT & SUNKEL (1954), die sich auf MEYER (1810) und 

JÄGER (1858) beziehen „…waren Bruten um 1800 in der Maingegend sogar häufig.“ bzǁ. „…wurde er in 

der Wetterau nicht selten nistend angetroffen.“ Wo die Vögel in der Wetterau ihre Brutplätze hatten, 

ist in den angegebenen Werken nicht überliefert. Es ist aber anzunehmen, dass sich Jägers Angabe 

überwiegend auf die Mainebene bezog. So gibt JÄGER (1955), zitiert in GEBHARDT & SUNKEL (1954) auch 

deŶ BraĐhpieper für die Wetterau als „zieŵliĐh häufig“ aŶ, ŶeŶŶt aďer Ŷur ŶaĐh GEBHARDT & SUNKEL als 

Brutplätze „u.a. auf deŶ saŶdigeŶ HügelŶ zǁisĐheŶ BisĐhofsheiŵ uŶd DörŶigheiŵ uŶd „hiŶter deŵ 
BahŶhof“ ďei HaŶau.“, also alles Fundplätze in der Mainebene. Es ist aber durchaus denkbar, dass in 

der Landschaft des 18. und 19. Jahrhunderts, also vor dem Einsatz synthetischer Düngemittel, zahlrei-

che Ödländflächen mit schütterem und niedrigem Pflanzenwuchs durch die landwirtschaftliche Nut-

zung existierten. Wenn diese in der Nähe von Gewässern lagen, war eine Besiedlung durch den Fluss-

regenpfeifer wahrscheinlich.  

 

1954 

GEBHARDT & SUNKEL (1954) schreiben: „Das Nest steht auf Geröllablagerungen, auf Kies- und Schotter-

bänken von Flüssen oder auch (seltener) in Sandgruben und Sandöden mehr oder weniger weit vom 

Wasser entfernt.“ Dies gilt auch heute noch, wobei die Häufigkeit sich umgekehrt hat. Derzeit ist er 

nur ausnahmsweise auf den rezenten Ablagerungen der Flüsse, sondern überwiegend in Sand- und 

Kiesgruben sowie auf Brachflächen zu finden. 

 

1966 

Die erste Verbreitungskarte (Abb. 8) zum Vorkommen des Flussregenpfeifers in Hessen stammt von 

BERG-SCHLOSSER (1968). Er führt etwa 40 Brutpaare aus Hessen auf und merkt an, dass die Brutplätze 

sicher nicht alle erfasst wurden. Schon damals lag der Schwerpunkt der hessischen Verbreitung in der 

Rhein- und Mainebene mit mehr als die Hälfte der festgestellten Brutpaare. Im Raum Gießen fand 

W. Schößler 1965 erstmals seit 40 Jahren wieder ein Brutpaar bei Heuchelheim. BERG-SCHLOSSER (1968) 
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resümiert nach Angabe der Störungen im Lebensraum und der Gefährdungen der Bruten durch Über-

flutuŶg: “Wir haben es demnach mit einer Art zu tun, bei der man mit einer negativen Bestandsent-

wicklung rechnen muss.“ 

 

1969 

Nach einer 1969 in Hessen erstmals durchgeführten systematischen Erfassung zum Vorkommen des 

Flussregenpfeifers durch die damalige „Avifaunistischen Arbeitsgemeinschaft Hessen“ im Rahmen der 

Vorarbeiten zum „Handbuch der Vögel Mitteleuropas“, legen DILLING et al. (1970) die Ergebnisse in 

einer Karte (Abb. 9) dar. Von den insgesamt 89 Brut- bzw. Revierpaaren brüteten damals noch sieben 

(von ehemals 20) im natürlichen Lebensraum auf Kiesbänken und Inseln der Eder zwischen Bergheim 

uŶd UŶgedaŶkeŶ. Die AutoreŶ stellteŶ daŵals fest: „AuĐh auf deŶ SaŶdďäŶkeŶ des Mittelrheins zwi-

schen Mainz- und Bingen finden wegen des fast alljährlichen Frühjahrshochwassers und wegen der 

großeŶ StöruŶgeŶ keiŶe BruteŶ ŵehr statt.“ Der Schwerpunkt der Verbreitung lag zu diesem Zeitpunkt 

nicht mehr eindeutig im Rhein- und Maingebiet. Etwa gleich viel Brutvorkommen fanden sich auch im 

Lahngebiet und der Wetterau sowie in gesamt Nordhessen mit Eder, Weser, Fulda und Werra. 

 

1975 

1974 und 1975 wurden Bestandserfassungen des Flussregenpfeifers in ganz Hessen als Vorarbeiten für 

eine neue Avifauna Hessens durchgeführt. BEHRENS (1975) stellt die Ergebnisse auch in einer Verbrei-

tungskarte zusammen (Abb. 10). Insgesamt wurden 190 Brutpaare festgestellt, also insgesamt eine 

Verdopplung des Brutbestandes gegenüber der vorigen Erhebung 5-6 Jahre früher. In dieser Erhebung 

zeigt sich ein deutlicher Anstieg in den Kiesgrubenlandschaften von Nord- bis Südhessen, insbesondere 

an Werra, Schwalm- und Eder, Lahn und der Rhein- und Mainniederung. Auffallend war die Zunahme 

insbesondere im Raum Gießen/Heuchelheim/Dutenhofen, wo nach den ersten beiden Paaren 1965 

zehn Jahre später 21 Brutpaare gezählt wurden. In Südhessen wurden allein 80 Brutpaare gezählt und 

damit fast dreimal so viele, wie 1969. Hier zeigt sich der Bauboom der 1970er Jahre mit der hessen-

weiten Neuausbeutung zahlreicher Sand- und Kieslagerstätten entlang der größeren Flüsse. 

 

1978 

Der Aufschwung des Flussregenpfeifers wird gebremst. Die Erhebung in den Jahren 1977 und 1978 

zeigen einen leichte Rückgang von 19 Brutpaaren von 190 auf 171. An der Lahn bei Heuchelheim ging 

der Bestand um 15 Brutpaare von 21 1974/75 auf 6 1977/78 zurück, was allein schon den Hauptteil 

des hessenweiten Rückgangs ausmachte. Der Rückgang wird dort auf die Beendigung des Abbaus, Flu-

tung der ausgebeuteten Flächen und der sofortigen intensiven Freizeitnutzung zurückgeführt. Die kar-

tographische Darstellung der Ergebnisse erfolgte erstmals als Rasterkarte (Abb. 11 aus BEHRENS 1980) 

auf Minutenbasis und ist schwer zu interpretieren. Behrens weist darauf hin, dass in den kommenden 
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Jahren mit einem weiteren besorgniserregenden Bestandsrückgang des Flussregenpfeifers in den kom-

menden Jahren gerechnet werden muss. 

 

1984 

BEHRENS et al. (1985) stellen die Daten aus den Erhebungen uŶd PrograŵŵeŶ für eiŶe Ŷeue „AǀifauŶa 
ǀoŶ HesseŶ“ aus deŶ Jahren 1974 bis 1984 zusammen, wobei sich der Status auf den Zeitraum 1954-

ϭϵϴϰ ďezieht. Für deŶ FlussregeŶpfeifer ǁird als Status „Soŵŵerǀogel“ ŵit der Häufigkeitsklasse III 
(50-200 Brutpaare) uŶd „DurĐhzügler“ ŵit der Häufigkeitskategorie B ;AŶzahl Vögel 100-1000) ange-

geben. Die kartographische Darstellung (Abb. 12) erfolgt erstmals auf Basis der Messtischblattquad-

ranten (TK ¼). Neue Erkenntnisse zur Bestandsentwicklung des Flussregenpfeifers in Hessen erschlie-

ßen sich dieser Ausarbeitung nicht. 

 

1993 

Der Flussregenpfeifer ist Vogel des Jahres 1993. Zu diesem Anlass initiierte der NABU eine hessenweite 

Erhebung der Vorkommen, die von Mitgliedern des NABU und der HGON durchgeführt und von der 

Staatlichen Vogelschutzwarte in Frankfurt  ausgewertet wurde (HORMANN 1994 Abb. 13). Die Befürch-

tungen von BEHRENS (1980) hatten sich noch nicht bestätigt. Der Brutbestand des Flussregenpfeifers 

war 1993 mit insgesamt 209 Brutpaaren und Revieren so hoch wie nie zuvor, der durch Nachmeldun-

gen um weitere zwölf Paare [insgesamt 221] erhöht wurde (JÜRGENS 2000). Die Schwerpunkte der Vor-

kommen liegen ganz klar neben dem in der Fläche viel ausgedehnteren Vorkommen im Rhein- und 

Maingebiet, in der Lahnaue zwischen Marburg und Gießen sowie im Schwalm- und Edergebiet. Es gab, 

wie schon in den Erhebungen zuvor, lokale und regionale Veränderungen. Deutliche Zunahmen waren 

im Lahneinzugsbereich bei Marburg zu verzeichnen. Im Landkreis Marburg-Biedenkopf wurden allein 

35 Brutpaare bzw. Reviere, im Schwalm-Eder-Kreis 42 und im Kreis Hersfeld-Rotenburg sowie im Wet-

teraukreis jeweils 16 Brutpaare und Reviere festgestellt. Erhebliche Rückgänge wurden im Main-

Taunus-Kreis (1974/75 19, 1993 3), im Stadt- und Landkreis Kassel (1974/75 10, 1993 1) und im Kreis 

Bergstraße (1974/75 14, 1993 7). 

 

1998 

JÜRGENS (2000) stellt in der 4. Lieferung der Avifauna von Hessen die Kenntnisse bis 1998 zusammen 

und auch kartografisch die Brutvorkommen von 1965-1996 dar (Abb. 14). Er stuft die Art als Sommer-

vogel mit 150-250 Brutpaare und Durchzügler mit 150-300 Exemplaren ein. Die Angabe der Tendenz 

„leiĐht zuŶehŵeŶd, z. T. erhebliche Schwankungen“ ist zuŵiŶdest zu diskutiereŶ. Insgesamt deutet 

sich an, dass der Bestand seit Anfang der 1990er Jahre in Abnahme begriffen sein könnte, da neue 

Sand- und Kiesabbaugebiete nicht mehr in dem Umfang neu entstehen können, wie dies in den 1970er 

und 1980er Jahren der Fall war. 

2006 
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In der Roten Liste der bestandsgefährdeten Brutvogelarten Hessens in der 9. Fassung mit Stand vom 

Juli 2006 HGON & VSW (2007) wird der Flussregenpfeifer mit einem Bestand von 70-100 Brutpaaren 

angegeben. 

 

2009 

Die Adebarkartierung von 2005-2009 erbrachte insgesamt einen Bestand von 167-240 Paaren der auf 

Grund der Erfassung über mehrere Jahre und der Einstufung der Stetigkeit oder Akkumulation in die 

Kategorie 2 ;„Mittlere“ ArteŶ: Viele Brutplätze siŶd zǁar regelŵäßig ďesetzt, ŵaŶĐhe aďer Ŷur kurzfris-
tig oder nur jahrweise. Leichte Abschläge zwischen etwa 20-50 Prozent erforderlich) durch entspre-

chende Abschläge auf 100-200 Brutpaare heruntergerechnet wurde. Die Verbreitungskarte aus dem 

Brutvogelatlas (STÜBING et al. 2010) ist in Abb. 15 dargestellt, die Bestandsentwicklung in Abb. 16. 

 

2012 

Eine eigene aktuelle Umfrage und Recherche ergab für das Jahr 2012 ein Bestand von 109-138 Brut-

paaren in Hessen. Es ist also davon auszugehen, dass der Bestand etwa 140 Brutpaare beträgt und 

damit auf die Größe Ende der 1960er bzw. Anfang der 1970er Jahre zurückgegangen ist. 

 

Tab. 4: Verteilung der Brutpaar- bzw. Revierzahlen 2012 auf die hessischen Landkreise und Kreisfreien Städte. 

 

Landkreis Kassel 1 

Stadt Kassel  2 

Landkreis Waldeck-Frankenberg 3-5 

Werra-Meißner-Kreis 8-9 

Schwalm-Eder-Kreis 9-15 

Landkreis Hersfeld-Rotenburg 3 

Landkreis Marburg-Biedenkopf 12 

Lahn-Dill-Kreis 7-9 

Landkreis Gießen 12 

Landkreis Limburg-Weilburg 0 

Vogelsbergkreis 1-3 

Landkreis Fulda 3 

Hochtaunuskreis 0 

Main-Taunus-Kreis 2-3 

Wetteraukreis 5-8 

Rheingau-Taunus-Kreis 1-3 

Stadt Wiesbaden 1-2 

Stadt Frankfurt 8 

Main-Kinzig-Kreis 4-5 

Stadt Offenbach 1 

Stadt und Landkreis Offenbach 7-9 

Landkreis Groß-Gerau 8-10 

Landkreis Darmstadt-Dieburg 8-10 

Stadt Darmstadt 0 

Landkreis Bergstraße 3-5 

Odenwaldkreis 0 
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Abb. 8: Verbreitung des Flussregenpfeifers 1954-1966 in Hessen (und angrenzender Gebiete) (aus BERG-SCHLOSSER 

1968). Schwarz: nachgewiesene Bruten, halbgefüllte Kreise Brutverdacht, ? Hinweis auf mögliches Brut-

vorkommen.  
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Abb. 9: Brutverbreitung des Flussregenpfeifers 1969 in Hessen (aus DILLING et al. 1970) 



Artenhilfskonzept für den Flussregenpfeifer in Hessen 

 21 

  

 

Abb. 10: Verbreitung des Flussregenpfeifers in Hessen 1974/75 (aus BEHRENS 1975). 
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Abb. 11: Brutvorkommen des Flussregenpfeifers in Hessen 1977/78 (aus BEHRENS 1980) 
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Abb. 12: Brutvorkommen des Flussregenpfeifers in Hessen 1974-1984 (aus BEHRENS et al. 1985). 
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Abb. 13: Verbreitung des Flussregenpfeifers in Hessen 1993 (aus HORMANN 1994). 
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Abb. 14: Brutverbreitung des Flussregenpfeifers 1965-1996 in Hessen (aus JÜRGENS 2000). 
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Abb. 15: Verbreitung des Flussregenpfeifers 2005-2008 (ADEBAR-Kartierung) in Hessen (aus STÜBING et al. 2010). 
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Abb. 16: Bestandsentwicklung des Flussregenpfeifers in Hessen 1969-2009 (aus STÜBING et al. 2010). 

 

3.2.4 Aktuelle Bestandssituation in den hessischen Landkreisen 

 

Stadt Kassel/Landkreis Kassel 
1969 2 Brutpaare (DILLING et al. 1970) 

1974/75 10 Brutpaare (BEHRENS 1975) 

1993 0-1 Brut-/Revierpaare (HORMANN 1994) 

2012: 2-3 Brut-/Revierpaare 

Je eiŶ Brutpaar ďzǁ. Reǀier siŶd ϮϬϭϮ aus deŵ NSG „GloĐkeŶďorŶ BrüŶderseŶ“ soǁie aus deŵ NSG 
„Fuldaaue" ďekaŶŶt (Schmidt, Meise, Klinkenberg, Sommerhage, Beisheim, Wimbauer in naturgu-

cker.de; Schmidt, Henkel, Haag in ornitho.de). Ein weiterer möglicher Brutplatz ist ein großer Basalt-

steinbruch bei Söhrewald, der aber in den letzten Jahren nicht kontrolliert wurde (H. Haag schriftl. 

25.11.2012).  

 
Landkreis Waldeck-Frankenberg 

1969 7 Brutpaare (DILLING et al. 1970) 

1974/75 7 Brutpaare (BEHRENS 1975) 

1993 4-6 Brut-/Revierpaare (HORMANN 1994) 

2012: 3-5 Brut-/Revierpaare 

Der Maximalwert von etwa 20 Brutpaaren im Jahr 1954 auf den Kiesbänken der Eder wurde später 

nicht wieder erreicht (ENDERLEIN 1993). Die letzten Bruten auf den Kiesinseln fanden 2003 bei Schmitt-

lotheim und Viermünden statt (W. Lübcke, W. Breßler briefl. 26.10.2012). Zwischen 2000 und 2011 

wurden maximal 4 Brutpaare im Kreis gebiet gezählt (WIMBAUER 2012). Für 2011 werden 3 Bp. ange-

geben (WIMBAUER 2012, BECKER et al. 2012). 2012 wurde 3-5 fünf Reviere/Paare gezählt (2 Kiesbagger-
teiche MehleŶ, ϭ Tǁisteǀorstau, ϭ )iegelei VolkŵarseŶ, ϭ NSG „Krautǁiese aŵ WeseďaĐh“ [BECKER 

(2013), W. Lübcke (25.10.2012), naturgucker.de (Meise, Sommerhage, Eckstein, Wimbauer), orni-

tho.de (Lübcke, Höhle)]. 

 

Werra-Meißner-Kreis 

1969 3-4 Brutpaare (DILLING et al. 1970) 

1974/75 8 Brutpaare (BEHRENS 1975) 

1993 9 Brut-/Revierpaare (HORMANN 1994) 

2012: 8-9 Brut-/Revierpaare 
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Nach den Angaben von J. Brauneis (schriftl. Mitt. 14.10.2012, Daten in ornitho.de) gab es im Eschwe-

ger Werrabecken 2012 8-9 Brutpaare, die fast ausschließlich an in Betrieb befindliche Kiesabbaube-

triebe gebunden sind. Ein Paar hat auf einer Schotterfläche in einem Industrie-/Gewerbegebiet ge-

brütet. J. Brauneis erwartet das Erlöschen der Vorkommen am Werratalsee bei Eschwege aufgrund 

der intensiven Freizeitnutzung, die dort keinerlei Ruhe oder Rückzugsräume für die Vogelwelt lassen. 

An der Werra unterhalb des sogenannten Großen Wehres versucht regelmäßig ein Paar auf den Schot-

terbänken zu brüten. BRAUNEIS, W. (1985) gibt an, dass der Flussregenpfeifer bei Niedrigwasser in den 

breiten, unbewachsenen Kiesuferstreifen der Werra brüten. Die Bruten sind durch Hochwasser sehr 

gefährdet und zum Bruterfolg können keine Aussagen gemacht werden. 
 

Schwalm-Eder-Kreis 

1969 6-10 Brutpaare (DILLING et al. 1970) 

1974/75 29 Brutpaare (BEHRENS 1975) 

1993 26-42 Brut-/Revierpaare (HORMANN 1994) 

2012: 9-15 Brut-/Revierpaare 

Im Schwalm-Eder-Kreis ist derzeit mit deutlich unter 20 Brutpaaren zu rechnen. Das dürfte in etwa 

dem Brutbestand zu Beginn der 1970er Jahre entsprechen. Die Bestandsentwicklung ist der Abb. 17 

von S. Stübing zu entnehmen. 2011 wurde die Art systematisch und weitgehend vollständig erfasst, 

was 2012 nicht erfolgte (Daten von Höhle, Schaub, Thorn, Stübing, Gunia, Gelpke, Krüger-Wiegand, 
Lübcke aus ornitho.de wurden von H. Schaub zusammengestellt, weitere Daten von Wimbauer, 

Meise, Busse, Fross in naturgucker.de). Die Brutvorkommen konzentrieren sich derzeit in Kies- und 

Sandgruben. Die Rückgänge lassen sich hauptsächlich auf den Wegfall von Brutplätzen in den 

Schlämmteichen der Zuckerfabrik, in den Braunkohle- und den Kies- und Sandgruben zurückführen 

(siehe Abb. 17). Bei einigen Gebieten lässt sich absehen, dass sie in den nächsten Jahren für den Fluss-

regenpfeifer als Brutplatz ungeeignet werden. Neue Abbaugruben entstehen nur noch wenige, wes-

halb der Bestand voraussichtlich weiter zurückgehen wird, regional aber für die kommenden Jahre im 

Raum Borken/Wabern gesichert ist (H. Schaub schriftl. Mitt. 16.10.12). 

 

 
 

Abb. 17: Brutbestand des Flussregenpfeifers im Schwalm-Ederkreis 1989-2012 und die Verteilung auf die Lebens-

raumtypen (Daten und Grafik AK Schwalm-Eder, S. Stübing). In der Ordinate ist die Zahl der Brutpaare 

angegeben. 
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1969 4 Brutpaare (DILLING et al. 1970) 

1974/75 6 Brutpaare (BEHRENS 1975) 

1993 16 Brut-/Revierpaare (HORMANN 1994) 

2012: 3 Brut-/Revierpaare 

In den Renaturierungsbereichen der mittleren Fuldaaue um Bebra ist der Bestand auf Grund der Suk-

zession bis auf ein Paar bei Alheim zurückgegangen. Weiter Brutvorkommen einzelner Paare befinden 

sich bei Heringen und bei Wildeck [Daten aus ornitho.de (Rüppel, Schlotzauer, Schleuning), A. Werner 

schriftl. 13.10.2012]. 

 
Landkreis Marburg-Biedenkopf 

1969 0-2 Brutpaare (DILLING et al. 1970) 

1974/75 4 Brutpaare (BEHRENS 1975) 

1993 27-35 Brut-/Revierpaare (HORMANN 1994) 

2012: 12 Brut-/Revierpaare 

Die Daten aus naturgucker.de (Kraft, Sommerhage, Eckstein, Kräling, Burchardt) und ornitho.de 

(Hubatsch, Wagner, Erlemann, Cimiotti, Schaub, Hagge, Dreher, Heuck) sowie schriftl. Informationen 

von D. Cimiotti vom 14.10.2013 ergeben eine Gesamtzahl von mindestens 12 Paaren, überwiegend in 

den Kiesgruben an der Lahn zwischen Fronhausen und Niederweimar. 

 
Lahn-Dill-Kreis 

1969 3 Brutpaare (DILLING et al. 1970) 

1974/75 2 Brutpaare (BEHRENS 1975) 

1993 12 Brut-/Revierpaare (HORMANN 1994) 

2012: 7-9 Brut-/Revierpaare 

2010 wurden 5 Brut- bzw. Revierpaare beobachtet. Neben der Krombachtalsperre je einmal eine Ton-

grube und ein Steinbruch sowie an zwei Stellen an der Lahn (HECKMANN et al. 2011). 2012 wurden 

zudem Brutpaare im Bereich der Dillrenaturierung und bei Greifenstein (Fischer, Daumen, Heckmann, 

Korn, Seibel, Masello in ornitho.de) sowie von der Grube Malapertus bei Hermannstein (Sommerhage 

in naturgucker.de) beobachtet. Insgesamt ist mit 7-9 Brutpaaren im Kreisgebiet zu rechnen. Die hohe 
Zeit des Flussregenpfeifers im LDK liegt mittlerweile Jahrzehnte zurück (W Schindler schriftl. Mitt. 

13.10.2012) 

 

Landkreis Gießen 

1969 6-7 Brutpaare (DILLING et al. 1970) 

1974/75 29 Brutpaare (BEHRENS 1975) 

1993 12-16 Brut-/Revierpaare (HORMANN 1994) 

2012: 12 Brut-/Revierpaare 

2011 fand eine weitgehend vollständige Erfassung der Brutvorkommen statt. Es wurden 12 Brut- und 

Revierpaare im Kreisgebiet festgestellt (Zusammenstellung M. Korn). Die Situation dürfte 2012 ähnlich 
gewesen sein (M. Korn mündl., Daten in ornitho von Korn, Gottschalk, Wagner, Seibel, Sacher, in na-

turgucker von Mattern, Kleinert, Sommerhage, Seipp, Fischer, Wimbauer). 

 

Landkreis Limburg-Weilburg 

1969 1 Brutpaare (DILLING et al. 1970) 

1974/75 1 Brutpaar (BEHRENS 1975) 

1993 1-2 Brut-/Revierpaare (HORMANN 1994) 

2012: 0 Brut-/Revierpaare 

Aus dem Landkreis Limburg-Weilburg sind derzeit keine Flussregenpfeifer-Brutvorkommen bekannt. 

 
 

 

Vogelsbergkreis 
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1969 2 Brutpaare (DILLING et al. 1970) 

1974/75 5 Brutpaare (BEHRENS 1975) 

1993 0-1 Brut-/Revierpaare (HORMANN 1994) 

2012: 1-3 Brut-/Revierpaare 

Nach Angaben von A. Wellstein (schriftliche Mitt. 13.10.2012) wird im Vogelbergkreis mit einem Vor-

kommen von 1-3 Brutpaaren in den größeren Steinbrüchen (Niederoffleiden, Herbstein) gerechnet. 

Konkrete Daten liegen nicht vor. 

 

Landkreis Fulda 
1969 0 Brutpaare (DILLING et al. 1970) 

1974/75 1 Brutpaar (BEHRENS 1975) 

1993 2 Brut-/Revierpaare (HORMANN 1994) 

2012: 3 Brut-/Revierpaare 

Große Steinbruchbetriebe sind die Hauptbrutplätze des Flussregenpfeifers in Landkreis Fulda, die 

wohl regelmäßig besetzt sind. Ebenso am Haunestausee wird die Art zur Brutzeit regelmäßig beobach-

tet. Es ist mit einem jährlichen Brutbestand von 3 Paaren zu rechnen [H. Bachmann, G. Herzig schriftl. 

Mitt. 14.10.2012, ornitho.de (Neugebauer, Hess)] 

 

Hochtaunuskreis 
Aus dem Hochtaunuskreis sind seit jeher keine Brutvorkommen des Flussregenpfeifers bekannt.  

 

Main-Taunus-Kreis 

1969 7 Brutpaare (DILLING et al. 1970) 

1974/75 19 Brutpaare (BEHRENS 1975) 

1993 2-3 Brut-/Revierpaare (HORMANN 1994) 

2012: 2-3 Brut-/Revierpaare 

2012 wurden im Main-Taunus-Kreis nur noch 2 (max. 3) Revierpaare in den Weilbacher und Hochhei-

mer Kiesgruben festgestellt. (M. Fehlow schriftl. Mitt., Ornitho.de; H. J. Menius 20.11.2012, J.Reufen-

heuser schriftl. Mitt. 18.11.2012, Peter in naturgucker.de).  
 

Wetteraukreis 

1969 3 Brutpaare (DILLING et al. 1970) 

1974/75 8 Brutpaare (BEHRENS 1975) 

1993 16 Brut-/Revierpaare (HORMANN 1994) 

2012: 5-8 Brut-/Revierpaare 

Neben zwei Brutpaaren im Bereich der Renaturierungsstrecke der Nidder bei Bad Vilbel am Gronauer 

Hof gibt es Hinweise auf weitere möglicherweise nicht kontrollierte Vorkommen in Steinbrüchen und 

Sandgruben des Kreisgebietes (Ortenberg, Ober-Widdersheim, Unter-Widdersheim, Nieder-Mörlen, 

möglicherweise weitere; Daten aus ornitho.de von Rohleder, Tinkl, Seum, Hausmann, Fischer, Müller, 
Sattler, Wenisch, Masello, Bernshausen mdl.). Somit ist mit mindestens 5 bis 8 Paaren im Wetterau-

kreis zu rechnen.  

 

Rheingau-Taunus-Kreis 

1969 1 Brutpaar (DILLING et al. 1970) 

1974/75 0 Brutpaare (BEHRENS 1975) 

1993 1 Brut-/Revierpaar (HORMANN 1994) 

2012: 1-3 Brut-/Revierpaare 

Vorkommen des Flussregenpfeifers beschränken sich auf die Uferbereiche (Kribben) und die Kies-

bänke des Rheins. Insbesondere die ausgedehnte Kiesinsel Klemensgrund (Abb. 18) kann bei günsti-
gen Wasserständen (= Niedrigwasser) mehrere Brutpaare beherbergen. Sie lässt sich auf Grund der 

beengten Verhältnisse an der B 42 nur schlecht kontrollieren. Eine weitere Kiesinsel befindet bei 
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Lorchhausen, die zeitweilig als Brutplatz geeignet erscheint. 2012 wurde der Flussregenpfeifer im Be-

reich Lorch, wohl auf rheinland-pfälzer Seite beobachtet (B. Vollmar in ornitho.de). Auf Grund der 

auch im Sommer auftretenden Hochwasserwellen sind die Bruten wenig erfolgreich. Es kann mit ei-

nem mehr oder minder regelmäßigem Vorkommen von 1-3 Brutpaaren ausgegangen werden. 

 

Stadt Wiesbaden 

1969 0 Brutpaare (DILLING et al. 1970) 

1974/75 4 Brutpaare (BEHRENS 1975) 

1993 0 Brut-/Revierpaare (HORMANN 1994) 
2012: 1-2 Brut-/Revierpaare 

IŶ deŶ letzteŶ JahreŶ hat der FlussregeŶpfeifer regelŵäßig iŵ „KalkofeŶ“ (Dyckerhoff) einem Stein-

bruchgelände gebrütet, der 2012 nicht kontrolliert wurde. 2012 wurde ein Revier im Dyckerhoffbruch-

Süd (M. Seehausen in ornitho) festgestellt. Die Anlage von Brutplätzen im Wasserwerk Schierstein vor 

vielen Jahren waren erfolglos (Reufenheuser, Hausch schriftl. 29.10. und 6.11.2012). Weitere Brut-

plätze sind derzeit nicht bekannt, gelegentlich wird die Art aber im Grenzbereich zum Main-Taunus-

Kreis beobachtet (F. Wegmann in ornitho.de, M. Fehlow, J. Reufenheuser, M. Seehausen schriftl. 

15.10.2012,). Es ist also mit einem aktuellen Bestand von 1-2 Brutpaaren auszugehen. 

 

Stadt Frankfurt 
1969 0 Brutpaare (DILLING et al. 1970) 

1974/75 0 Brutpaare (BEHRENS 1975) 

1993 0 Brut-/Revierpaare (HORMANN 1994) 

2012: 8 Brut-/Revierpaare 

Auf Grund der regen Bautätigkeit in Frankfurt am Main ist der Flussregenpfeifer mindestens seit 1998 

regelmäßiger Brutvogel. Damals wurde auf einer ausgedehnten, planierten ehemaligen Bahnfläche 

ein Brutnachweis erbracht (BÖNSEL et al. 2000). Seit dem wurde er an unterschiedlichen Stellen im 

Stadtgebiet auf Brach- bzw. Schotterflächen festgestellt. Ein regelmäßig besetzter Brutplatz ist der 

Monte Scherbelino im östlichen Stadtwald am Offenbacher Kreuz, wo 2012 3 Brut-/Revierpaare fest-

gestellt wurden (eigene Beobachtungen in ornitho.de). Auch das Gelände der CargoCity-Süd am Rande 
des Flughafens war in den vergangenen Jahren ein regelmäßig besetzter Brutplatz. Derzeit ist auf dem 

Flughafengelände und angrenzenden Bereichen auf Frankfurter Gemarkung mit mindestens 3 Brut-

paaren zu rechnen. Ein weiteres Revierpaar wurde 2012 im Gallusviertel auf einer Brachfläche beo-

bachtet (G. Rohleder in ornitho.de). Insgesamt ist damit von 8 Brutpaaren in Frankfurt am Main aus-

zugehen. 

 

Main-Kinzig-Kreis 

1969 10-11 Brutpaare (DILLING et al. 1970) 

1974/75 4 Brutpaare (BEHRENS 1975) 

1993 2 Brut-/Revierpaare (HORMANN 1994) 
2012: 4-5 Brut-/Revierpaare 

Der Ruhlsee bei Langenselbold ist mit 3 Brutpaaren der derzeit einzige Brutplatz im Main-Kinzig-Kreis 

[onitho.de (Sauerbrei, Schwarzfischer, Stübing, Thorn, Fischer, Sacher, Malten, Rösler), naturgucker 

(Myles)]. Ein weiterer Brutplatz befindet sich bei Sterbfritz in einem Steingrubengelände mit 1-2 Bp. 

(Stübing mdl.) 

 

Stadt Offenbach/Landkreis Offenbach 

1969 3-4 Brutpaare (DILLING et al. 1970) 

1974/75 24 Brutpaare (BEHRENS 1975) 

1993 15-16 Brut-/Revierpaare (HORMANN 1994) 
2012: 8-10 Brut-/Revierpaare 
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Die letzten regelmäßigen Vorkommen befinden sich nach P. Erlemann (schriftl. Mitt.15.10.2012) im 

Westteil des Kreises OffeŶďaĐh aŵ LaŶgeŶer Waldsee uŶd deŵ NSG „Gehspitzǁeiher ďei Neu-Isen-

ďurg“. NaĐh 4-7 Brutpaaren bzw. - revieren in 2010-2011 (ERLEMANN et al. 2011, 2012) im Kreisgebiet, 

wurden 2012 bis zu 10 Paare bzw. Reviere festgestellt (ERLEMANN et al. 2013, Erlemann, Malten, Roh-

leder, Stor, in ornitho.de; Schwarting, Peter, Myles in naturgucker.de). Neben 3 Paaren am Langener 

Waldsee und einem am Gehspitzweiher wurden 2 Brutpaare auf dem planierten und geschotterten 

ehemaligen Holzmanngelände in Neu-Isenburg festgestellt (eigene Beob., ornitho.de). Weitere Re-

viere wurden im Raum Rodgau-Dudenhofen und im Bereich Rollwaldhof (H. Schwarting in naturgu-

cker.de), dem Hafengelände in Offenbach (Hill in ornitho.de). P. Erlemann (schriftl. Mitt. 15.10.2012) 
ermittelte ein neues Vorkommen in einer Sandgrube bei Heusenstamm (Martinsee) und möglicher-

weise war der Kiessee bei Nieder-Roden besiedelt (was 2013 bestätigt wurde, Malten in ornitho.de). 

 

Landkreis Groß-Gerau 

1969 7 Brutpaare (DILLING et al. 1970) 

1974/75 14 Brutpaare (BEHRENS 1975) 

1993 14 Brut-/Revierpaare (HORMANN 1994) 

2012: 8-10 Brut-/Revierpaare 

Für 2011 werden von KREUZIGER (2011) mindestens 3 Reviere angegeben, es gab mit Sicherheit wei-

tere. Für 2012 wird der Bestand auf Grundlage der vorliegenden Daten aus ornitho.de (Weirich, Mal-
ten, Theiß, Rösler, Erlemann, Klöpfer, Seehausen), naturgucker.de (Gröhl, Baumgardt, Dietz, Mar-

cussen, Patczowsky, Leimbach) und den Angaben von H. Arndt (mdl.), D. Baumgardt (mdl.), P.Gröhl 

(schriftlich 16.10.12) und eigenen Daten mit 8-10 Paare angegeben: 1-2 auf dem ehemaligen Caltex-

Gelände/Mönchhof Kelsterbach und Raunheim, 1 Kiesgrube Mitteldorf Raunheim, 1 Teiche Zucker-

fabrik und Kiesgrube Groß-Gerau, 1 planiertes Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik Groß-Gerau, 3 

Kiesgruben Goddelau-Wolfskehlen, möglicher Weise gab es weitere Brutpaare auf dem Gelände der 

neuen Landebahn Nordwest des Frankfurter Flughafens sowie westlich angrenzend auf dem im Abbau 

befindlichen ehemaligen Ticona-Werksgelände in Kelsterbach. 

 

Stadt Darmstadt/Landkreis Darmstadt-Dieburg  
1969 1 Brutpaar (DILLING et al. 1970) 

1974/75 1 Brutpaar (BEHRENS 1975) 

1993 6-8 Brut-/Revierpaare (HORMANN 1994) 

2012: 8-10 Brut-/Revierpaare 

Es scheint so, dass der Bestand im Kreisgebiet nach den sporadischen Bruten von 1966-1974 (Heimer 

1987) seit dem bis auf 11 Brutpaare 1986 angestiegen und weitgehend konstant ist. 2011 wurden 10 

Reviere im Altkreis Darmstadt-Dieburg festgestellt. 8 Brutpaare in zwei Kiesgrubengelände bei Baben-

hausen sowie 2 im Bereich der Hergershäuser Wiesen (HEIMER schriftl Mitt. 14.10.2012). Ein weiteres 

brütete in der Grube Messel (eigene Beob., ornitho.de). 2012 waren es insgesamt vermutlich mindes-

tens 8 Reviere (W. Heimer schriftl. Mitt. 14.10.2012, Jönck und Heimer in ornitho.de; Benz in natur-
gucker.de). 

 

Landkreis Bergstraße 

1969 3-4 Brutpaare (DILLING et al. 1970) 

1974/75 14 Brutpaare (BEHRENS 1975) 

1993 1-7 Brut-/Revierpaare (HORMANN 1994) 

2012: 3-5 Brut-/Revierpaare 

Für das Jahr 2011 werden 4-5 Reviere Paare angegeben (KREUZIGER et al. 2012). Die Brutplätze befin-

den sich in/an Sand- und Kiesgruben sowie bei niedrigem Wasserstand im Lampertheimer Altrhein-

Gebiet. 2012 wurden von P. Petermann (schriftl. Mitt 15.10.2012, ornitho.de) 3 Brutpaare festgestellt, 
ein weiteres Brutpaar meldet J Kreuziger (schriftl. Mitt. 2.11.2012) 

 

Odenwaldkreis 
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Aus dem Odenwaldkreis sind seit jeher keine Brutvorkommen des Flussregenpfeifers bekannt.  

3.3 Lebensräume, Nutzungen, Gefährdungen 

3.3.1 Ökologie der Art – besiedelte Habitattypen 

Der Flussregenpfeifer besiedelt in Hessen zum einen mehr oder weniger natürliche Flächen an Flüssen 

und zum anderen von Menschen geschaffene vegetationsfreien bis -armen Flächen.  

Die natürlichen Siedlungsgebiete sind die Schotter- und Kiesufer sowie ebensolche Inseln an den grö-

ßeren Flüssen. Seltener werden auch große Flächen mit Feinsediment besiedelt, die bei sommerlichem 

Niedrigwasser in den großen Altrheingebieten, wie z. B. dem Kühkopf und dem Lampertheimer Alt-

rhein trocken liegen können. Das gemeinsame Merkmal und der Ursprung dieser Flächen ist die Dyna-

mik der Auen, die natürliche Um- und Ablagerung von Sedimenten, die im Ergebnis immer wieder 

weitgehend vegetationsfreie Flächen zur Besiedlung durch Pflanzen und Tiere zur Verfügung stellt. 

 

 

Abb. 18: Kiesinsel im Rhein bei Rüdesheim-Assmannshausen 3. August 2012. 

 

Die natürlichen Brutplatzbereiche sind durch die Regulierung der Flüsse bei uns sehr selten geworden. 

Bis etwa Anfang der 1980er Jahre brütete der Flussregenpfeifer auf Kiesbänken der unteren Eder, wo 

SCHOOF (1954) bis zu 20 Brutpaare nachweisen konnte. Nach BRAUNEIS ;ϭϵϴϱͿ ist er „ďei eŶtspreĐheŶ-

deŵ NiedrigǁasserstaŶd Brutǀogel der ďreiteŶ, uŶďeǁaĐhseŶeŶ KiesuferstreifeŶ aŶ der Werra.“ Auch 

an der Lahn, Weser, Fulda und Main ist davon auszugehen, dass sie vom Flussregenpfeifer besiedelt 

waren. Mehr oder weniger regelmäßig vom Flussregenpfeifer genutzte natürliche Brutplätze sind 
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heute wohl nur noch am Rhein zu finden (Abb. 18). Die Möglichkeit der Bruten sind aber nicht jedes 

Jahr gegeben und häufig erfolglos, da diese Inseln im Sommer immer wieder überflutet werden kön-

nen. Gleichzeitig unterliegen sie erheblichen Störungen, da derartige Inseln von Sportbootfahrern auf 

dem Rhein aufgesucht werden.  

Die vom Flussregenpfeifer besiedelten Sekundärlebensräume sind vielfältig. Derzeit wichtigster Brut-

platztyp sind die Sand- und Kiesflächen in den Abbaugebieten in den Flussniederungen von Rhein, 

Main, Lahn, Schwalm, Eder, Werra und Fulda. Weitere Brutplätze gibt es in anderen Abbaugebieten, 

wie Tongruben, Steinbrüchen, Braunkohletagebauen. 

Außerhalb der Abbaugebiete besiedelt der Flussregenpfeifer Schlämmteiche von Zuckerfabriken. 

Diese Brutplätze werden aber immer seltener, da mittlerweile die Zuckerfabriken in Friedberg und 

Groß-Gerau geschlossen wurden und zudem diese Teiche nicht mehr in dem Umfang benötigt werden, 

da andere Schlammtrocknungsverfahren eingesetzt werden. Die Bedeutung dieses Brutplatztyps ist 

deshalb auch im Bereich der einzigen in Hessen bestehenden Zuckerfabrik in Wabern bis auf einzelne 

Brutpaare stark zurückgegangen. Ähnlich ist die Situation in den Braunkohletagebauen. Der Abbau ist 

beendet, die Tagebaulöcher werden geflutet und die Sukzession lässt die randlichen Flächen zuwach-

sen. Dies wird in den Zusammenstellung für den Schwalm-Eder-Kreis deutlich (Abb. 17 und 19). 

 

Abb. 19: Verteilung der Brutpaare des Flussregenpfeifers auch verschiedene Brutgebietstypen im 

Schwalm-Eder-Kreis (Angaben des AK Schwalm-Eder, S. Stübing). In der Ordinate ist die Zahl der 

Brutpaare angegeben.  

Daneben gibt es immer wieder Bruten auf Ackerflächen, wenn diese feuchte oder nasse Senken haben 

und/oder in der Nähe bzw. am Rande von Gewässern liegen. ERLEMANN (1983) berichtet von einem 

Brutplatz auf einem 100x250 m großen Kahlschlag in einem geschlossenen Waldbereich. 

In den letzten Jahren mehren sich die Meldungen des Flussregenpfeifers von großen, vegetationsfreien 

bis -armen Flächen anderer Art. Es sind dies vor allem Schotterflächen, die beim Abbruch großer Ge-

bäudekomplexe oder Industrieanlagen entstehen, aber auch größere Freiflächen innerhalb von Indust-

riegebieten, Großbaustellen, Abdeckungen von Deponie, Verfüllungen bzw. Rekultivierungen von Sand 
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und Kiesgruben. Vereinzelte Bruten auf Kiesdächern sind eher von untergeordneter Bedeutung. Brach- 

und künstliche Schotterflächen wurden auch schon früher besiedelt. Schon GEBHARDT & SUNKEL (1954) 

berichten von einer Brut auf einem eingeebneten Trümmergelände in Niederkaufungen, Kreis Kassel. 

Dieser Brutplatz wurde auch 1965 als besetzt gemeldet (BERG-SCHLOSSER 1968). LUCAN et al. (1974) be-

richten von Brutplätzen auf einer Halde im VW-Werk Baunatal, einem Brachgelände bei Kassel-Waldau 

und eben dem Trümmergelände in Niederkaufungen. Auch SCHÖSSLER (1965) berichtet aus dem Gieße-

Ŷer Rauŵ ǀoŶ BruteŶ auf eiŶeŵ SĐhuttaufsĐhüttuŶgsgeläŶde „fast iŶ der Stadt selďst“. Derartige Flä-

chen lagen damals kaum im Fokus der Vogelbeobachter, weshalb diese Vorkommen in der ornitholo-

gischen Literatur sicherlich unterrepräsentiert sind. 

Nach LEISLER (1975) kann in Kiesgruben bereits eine Fläche von 0,4 ha für die Ansiedlung des Flussre-

genpfeifers ausreichen. In der Regel sind die Flächen mit Neuansiedlungen aber wesentlich größer. 

 

 

Abb. 20: Gelege des Flussregenpfeifers auf einem Abbruchgelände in Kelsterbach, Kreis Groß-Gerau, 

28. Mai 2010. 

3.3.2 Nutzungen und Nutzungskonflikte 

Der Abbau von Kies- und Sand in der Auenlandschaft bzw. von Steinen in Steinbrüchen hat den sekun-

dären Lebensraum für den Flussregenpfeifer geschaffen. Bereits FREY ;ϭϵϳϬͿ sĐhreiďt: „Wenn er unse-

rer Brutvogelfauna auch in den kommenden Jahrzehnten erhalten bleibt, so wird er dies wohl haupt-

sächlich den vielerorts durchgeführten Baggerarbeiten verdanken: Sie schufen ihm Nistgelegenheiten, 

die freilich, verglichen mit den früheren Verhältnissen, lediglich einen recht kümmerlichen Ersatz für die 

der Art weitgehend verlorengegangenen natürlichen Lebensräumen darstellen.“ GleiĐhzeitig gehen von 
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diesen Nutzungen erhebliche Gefahren für diese Art aus. Diese sind vor allem im Einsatz von Fahrzeu-

gen (Raupen, Bagger etc.) sowie dem fortschreitenden Abbau zu sehnen, denen einzelne Gelege zum 

Opfer fallen können und die potentiellen Brutstandorte verkleinern. 

Mit zunehmender Vergrößerung eines Abbaugewässers steigt die Attraktivität zur Freizeitnutzung. Be-

reits GEBHARDT & SUNKEL ;ϭϵϱϰͿ ǁeiseŶ auf die BeeiŶträĐhtiguŶgeŶ durĐh die FreizeitŶutzuŶg hiŶ: „Das 

Nest steht auf Geröllablagerungen, auf Kies- und Schotterbänken von Flüssen und Seen oder auch (sel-

tener) in Sandgruben und Sandböden mehr oder weniger weit vom Wasser entfernt. Da viele dieser 

Orte durch wachsende menschliche Einwirkungen (Baggerarbeiten, Badebetrieb) oder durch den stän-

dig wechselnden Wasserstand beeinträchtigt werden, verliert der Vogel fortschreitend die ihm gemäße 

Wohnwelt.“ Sind es anfangs nur wenige Badende, die bei schönem Wetter die Ufer belagern, kann sich 

daraus ein intensiver Badebetrieb mit Strandbädern entwickeln. Dabei sind immer auch Menschen 

außerhalb der ausgewiesenen Badezonen anzutreffen. Weitere Freizeitnutzer sind Bootsfahrer, Surfer, 

Spaziergänger mit Hunden, Geländefahrzeuge (insbesondere Fahr- und Motorräder), Angler, die dann 

an den Wochenenden tags und nachts die Uferbereiche bevölkern (siehe auch BRAUNEIS 2007). Nur 

wenn ausreichend große, für den Menschen wenig attraktive Flächen zur Verfügung stehen, hat der 

Flussregenpfeifer an den Kiesgruben in den Ballungsgebieten überhaupt eine Chance abseits des Was-

sers seine Nistmulde anzulegen und erfolgreich zu brüten. Die Freizeitnutzung spielt auch an den weit-

gehend natürlichen Brutplätzen eine wichtige Rolle. Die Ufer der Fließgewässer sind ebenfalls sehr 

attraktiv. Auf der in Abb. 18 gezeigten Rheininsel landen immer wieder Bootsfahrer mit Paddel- und 

anderen Freizeitbooten an, um zu picknicken oder auch ein Zelt für die Übernachtung aufzubauen. 

Nach dem Ende des Abbaus werden in Abbaugebieten die Gewässer oder Teile davon häufig zuge-

schüttet, um die dann entstehenden Bodenoberflächen landwirtschaftlich oder forstlich wieder nutzen 

zu können. Diese Flächen sind in der Regel nur noch für kurze Zeit als Brutplatz für den Flussregenpfei-

fer geeignet, spätestens nach der Aufforstung oder dem Beginn der landwirtschaftlichen Nutzung sa-

gen sie der Art nicht mehr zu.  

Ein weiterer Nutzungskonflikt ist die Überbauung von Brachflächen. Wie bei den Abbauflächen ermög-

lichte erst die Herstellung der Flächen bzw. der Abbruch die Ansiedlung des Flussregenpfeifers. Bis zur 

Wiederbebauung können unter Umständen viele Jahre verstreichen und der Art jahrelang als ausge-

zeichneter Brutplatz dienen. Störungen, wie an den Gewässern, sind auf diesen Flächen bei weitem 

nicht so umfänglich und gravierend. Dafür erfolgt die Vernichtung dieser Brutplätze in der Regel inner-

halb kürzester Zeit, wenn erst einmal die Bebauung angefangen hat. 
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Abb. 21: Langener Waldsee. Die Sandfläche in der Mitte und die Schwemmfläche dahinter sind Betriebsgelände 

und Brutplätze des Flussregenpfeifers. Rechts im Hintergrund befinden sich die Badestrände. 

3.3.3 Gefährdungen und Beeinträchtigungen 

Die Hauptgefährdung und Beeinträchtigung des Flussregenpfeifers liegt schon lange zurück, es sind die 

Flussbegradigungen. FREY ;ϭϵϳϬͿ sĐhreiďt: „In der unberührten Flußlandschaft früherer Zeiten fand Cha-

radrius dubius allenthalben eine Fülle günstiger Wohnplätze. Die massiven Eingriffe, namentlich die 

Flußbegradigungen, führten dann im 19. und 20. Jahrhundert jedoch zu einer rapiden Verschlechterung 

der Daseinsbedingungen und infolgedessen zu einem erheblichen Rückgang des Brutbestandes der 

Art.“ Die Begradigungen, Korrekturen, der Abbau von Kiesen im Flussbett sowie Vertiefungen und 

Stauhaltungen haben nachweislich zu einer massiven Vernichtung von Brutplätzen des Flussregenpfei-

fers geführt. Als weitere Beeinträchtigung kamen in moderner Zeit die Störungen durch die Freizeit-

nutzung hinzu. 

EiŶe ǁeitere, iŶ ǁeiteŶ BereiĐheŶ auĐh „ŶatürliĐhe“ GefährduŶg ist die pflaŶzliĐhe SukzessioŶ. Der 
Flussregenpfeifer ist davon abhängig für die Brut weithin offene, vegetationsarme bis -freie Flächen 

zur Verfügung zu haben. In der ursprünglichen Auenlandschaft wurde dies durch die Umlagerung von 

Sand, Kies und Schotter im Jahresverlauf sicher gestellt. Flächen, die mehr oder weniger gut durch-

feuchtet sind, wachsen sehr schnell, manchmal innerhalb eines Jahres zu. Deshalb sind die meisten 

Brutplätze, die keiner weiteren Nutzung unterliegen, oft nur einzelne, manchmal wenige Jahre durch 

den Flussregenpfeifer nutzbar.  
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Abb. 22: Schotterfläche auf der Grubensohle der Grube Messel im Kreis Darmstadt-Dieburg, mit starkem Be-

wuchs des Kurzfrüchtigen Weidenröschens (Epilobium brachycarpum). 

 

Ein Beispiel ist die Grube Messel im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Als Fossilienfundstätte weltbekannt, 

wurde im Rahmen der Vorbereitung einer Deponie die Sohle in weiten Bereichen geschottert. Auf 

Grund der Dicke der Schotterschicht war diese Fläche über viele Jahre weitgehend unbewachsen. Der 

Flussregenpfeifer war regelmäßiger Brutvogel in der Grube Messel. Seit etwa dem Jahr 2000 hat sich 

das Kurzfrüchtige Weidenröschen (Epilobium brachycarpum) auf der Schotterfläche und auch in den 

Hangbereichen mit dem „Messelschiefer“ massiv ausgebreitet. Durch die Ausbreitung dieser Pflanze 

waren die Schutt- und Schotterflächen in der Grube Messel nicht mehr als Brutplatz des Flussregen-

pfeifers geeignet.  

In wieweit Prädatoren die Bruten in Hessen gefährden, ist nicht bekannt. LEISLER (1975) führt als Präda-

toren vornehmlich Rabenvögel, Greifvögel und Säugetiere, wie Fuchs, Wanderratten, Mauswiesel und 

Iltis auf.  

Auch über die Wirkung klimatische Veränderung auf den Flussregenpfeifer, mit vermehrtem Starkre-

gen und anderen heftigen Witterungsereignissen ist nicht bekannt. LEISLER (1975) gibt als häufigste 

UrsaĐhe für deŶ Totalǀerluste der KükeŶ „…WitteruŶgsuŶďildeŶ ǁie SĐhauer, LaŶdregeŶ, uŶd Kälte 
oder Hagel…“ aŶ. 

Weitere Gefährdungen wurden bereits im vorigen Kapitel Nutzungen und Nutzungskonflikte behan-

delt. 
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3.4 Ziele und Maßnahmen des Habitatschutzes 

3.4.1 Allgemeine Maßnahmen 

Unzweifelhaft sind die Flussbegradigungen vom 18 bis in das 20. Jahrhundert hauptsächlich für den 

Rückgang der Art verantwortlich. Bereits FREY (1970) schreibt: „Wenn er unserer Brutvogelfauna auch 

in den kommenden Jahrzehnten erhalten bleibt, so wird er dies wohl hauptsächlich den vielerorts durch-

geführten Baggerarbeiten verdanken: Sie schufen ihm Nistgelegenheiten, die freilich, verglichen mit 

den früheren Verhältnissen, lediglich einen recht kümmerlichen Ersatz für die der Art weitgehend ver-

lorengegangenen natürlichen Lebensräumen darstellen.“ 

Heute bestehen wesentlich mehr Kiesgruben, als FREY (1970) das ahnen konnte. Durch die Nutzung 

oder ggf. auch Nichtnutzung der für den Flussregenpfeifer geeigneten Flächen in den aktuellen Abbau-

flächen und auch durch Maßnahmen in ehemaligen Abbaustellen (z. B. Rekultivierungen) kommt es 

bei Nichtberücksichtigung der Habitatansprüche dennoch zu Lebensraumverlusten dieser Art. 

Das oberste Ziel eines langfristig günstigen Erhaltungszustandes des Flussregenpfeifers in Hessen kann 

letztlich nur durch die umfassende Korrektur früherer wasserbaulicher Maßnahmen und Wiederher-

stellung der dynamischen Auensysteme erreicht werden. Durch die Fließgewässerdynamik und die 

Umlagerung von Schotter, Kies und Sand würden dann wieder alljährlich neue Flächen als Brutplätze 

nicht nur für den Flussregenpfeifer auf natürliche Weise entstehen. 

Bis zur Erreichung dieses Zustandes sind Hilfsmaßnahmen notwendig, die die wenigen Brutpaare in 

ihren Ersatzlebensräumen zu schützen und durch geeignete Maßnahmen immer wieder neue Brut-

plätze anzubieten. Die außerordentlich große Bereitschaft des Flussregenpfeifers zur Umstellung auf 

künstliche Lebensräume merkte DATHE (1953) bereits an. 

Bei Rekultivierungen in Abbaustellen werden die Bedürfnisse der Pionierarten in der Regel nicht oder 

nur punktuell berücksichtigt. Wenn die hessische Population des Flussregenpfeifers in den nächsten 

Jahrzehnten nicht weiter schrumpfen soll, müssen umfangreiche Maßnahmen in den Vorkommensge-

bieten der Art durchgeführt werden. 

Maßnahmen für den Flussregenpfeifer wurden bereits vor Jahrzehnten beschrieben. Bereits vor mitt-

lerweile fast 40 Jahren beschrieb LEISLER (1975) im Handbuch der Vögel Mitteleuropas folgenderma-

ßen: Der Bedrohung des Flußregenpfeifer-Bestandes durch Verlust der primären Flußbiotope und vege-

tationsfreien Ödländereien kann mit geeigneten pflegerischen Maßnahmen (Kurzhalten der Vegeta-

tioŶ, direkte GestaltuŶg des NistplatzesͿ ǁirkuŶgsǀoll ďegegŶet ǁerdeŶ. VerhiŶderuŶg der „Rekultiǀie-
ruŶg“ besonders günstiger anthropogener Brutplätze und deren Begrünung durch Pionierpflanzen-Ge-

sellschaften (z. B. durĐh MagerďetoŶkies, EŶtferŶeŶ der VegetatioŶ, AŶlegeŶ ǀoŶ „NisthilfeŶ“ ;Kiesauf-
schüttungen) sind geeignete Maßnahmen zu Hebung von Bestand und Bruterfolg. 

1987 wurde für Baden-Württemberg ein von IUCN erarďeitetes „ArteŶhilfsprograŵŵ“ für deŶ Flussre-
genpfeifer vorgelegt. Er beschreibt darin als notwendige Schutzmaßnahmen in drei Punkten die Ge-

staltung und Sicherung von Brutgebieten, die Vermeidung von Störungen und die Reduzierung des 

Einsatzes von Umweltchemikalien (HÖLZINGER 1987). 
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Abb. 23: Oberflächennahe Rohstoffe in Hessen. 

(Quelle http://atlas.umwelt.hessen.de/atlas/geologie/geo/karten/k_1_4_1.htm) 
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1993 wurde der Flussregenpfeifer zum Vogel des Jahres gewählt (BARTHEL 1992) und eine bundesweite 

Fachtagung fand in Bad Hersfeld statt. In der dazu erschienenen Veröffentlichung, dem Schwer-

puŶktheft „FlußregeŶpfeifer“ [Vogel uŶd Uŵǁelt ϴ ;ϭ-2), 1994)] wurden die Schutz und Fördermög-

lichkeiten aufgeführt. 

3.4.2. Bereitstellung von Flächen zur Pionierbesiedlung 

Insgesamt gibt es in Hessen nach (HMULV 2006, HLUG 2006, 2008) ca. 400 Gewinnungsstellen von 

oberflächennahen Rohstoffen. Darunter befinden sich derzeit 99 Abbaustellen in denen jährlich etwa 

10,5 Mio. t Sand und Kies gefördert werden (siehe Abb. 23). Die Verbreitung der Sand- und Kiesabbau-

enden Unternehmen deckt sich in etwa mit der Verbreitung des Flussregenpfeifers in Hessen.  

Mindestens 1 ha oder 10 % jeder Abbaufläche einschließlich Betriebsgelände sollten als Pionierareal 

in jedem Abbaugebiet zur Verfügung gestellt und dauerhaft erhalten werden. Bei Flächen größer als 2 

ha können auch mehrere mindestens 1 ha große Flächen angelegt werden. Diese Flächen können im 

Laufe des Abbaus, ja nach Notwendigkeit im Abbaubetrieb, durchaus in verschiedenen Bereichen des 

Abbaugebietes angelegt sein, müssen aber auch nach Beendigung des Abbaus weiterhin zur Verfügung 

stehen und gepflegt werden. Eine Strukturierung der Fläche mit Schotter und Kies fördert die Ansied-

lung des Flussregenpfeifers. Die wichtigste Vorgabe ist der Erhalt einer weithin vegetationsarmen bis 

-freien Fläche, worauf in den folgenden Jahren auch entsprechende Pflegemaßnahmen abzielen müs-

sen. Diese sollen durch Abschieben und oder Pflügen mit schweren Maschinen im Zeitraum September 

bis Mitte März die Rohbodenstandorten auf Dauer erhalten. In welchem Rhythmus und Umfang die 

Durchführung dieser Pflege notwendig wird, hängt von vielen Faktoren ab, und kann nicht allgemein 

gültig festgelegt werden. 

Stehen Abbauflächen nicht zur Verfügung, ist es auch denkbar, in benachbarten Bereichen Acker- oder 

Intensivgrünlandflächen aus der Nutzung zu nehmen und für den Flussregenpfeifer herzurichten. 

Grundsätzlich besteht jederzeit in offener Landschaft in Gewässernähe die Möglichkeit der Anlage von 

Brutplätzen auf Ackerflächen, weiterhin sind Deponien, etwa durch Anlage großer Schotterflächen auf 

dem Plateau auch gut als Lebensraum geeignet. 

3.4.3 Verbesserung der Brutplatzqualität 

Für den Flussregenpfeifer angelegte Flächen sollten mit Steinen, Schutt und Kieseln auf der gesamten 

Fläche soǁie durĐh eiŶ BodeŶrelief strukturiert seiŶ. Daďei sollteŶ keiŶe „IŶselŶ“ aus Kies aŶgelegt 
werden, da diese sofort die Aufmerksamkeit von Prädatoren und Störern auf sich ziehen. 

Die Brutplätze des Flussregenpfeifers unterliegen vor allem Störungen. Deshalb ist ein Betretungsver-

bot für Brutplätze anzustreben. In jedem Fall sollte abgewogen werden, ob eine Einzäunung sinnvoll 

ist. Das hängt stark von der lokalen Situation der Störungshäufigkeit und der Erheblichkeit der Störung 

ab. PÜSCHEL (1998) berichtet über eine erfolgreiche Einzäunung (Schutzzaun), um Störungen durch 

Menschen vom Brutplatz fernzuhalten. Besonders wichtig ist dies in Bereichen naher intensiver Frei-

zeitnutzung. In großen Sand- und Kiesgrubenarealen sollten gezielt für den Flussregenpfeifer geeignet 



Artenhilfskonzept für den Flussregenpfeifer in Hessen 

 42 

  

erscheinende Bereiche beruhigt werden. Gleiches gilt für große Brachflächen im städtischen Bereich, 

die oftmals ohnehin mit einem Bauzaun umgeben sind. 

Wenn Standorte von Gelegen bekannt sind, sind ohnehin die Verbote das §44 BNatSchG zu beachten. 

Es sollten in durch Abbaubetrieb oder Freizeitnutzung gefährdeten Bereichen die Nistplätze mit adä-

quaten Absperrungen gesichert werden.  

 

Abb. 24: Mit rot-weißem Flatterband abgesperrter Brutplatz des am Langener Waldsee. 

Zur Verhinderung der Prädation durch Ratten, Vögel und kleine Raubsäuger wurden im Osten Englands 

spezielle Schutzkäfige entwickelt (GULICKX et al. 2007, GULICKX & CAMP 2007) und mit Erfolg eingesetzt. 

Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang auch eine umfassende Information der Betriebe durch 

persönliche Beratung und Kontakte. Dies könnte landesweit bzw. auf Ebene der Regierungsbezirke z. B. 

durch entsprechende Beraterverträge gewährleistet werden. Ebenso bedarf es der Information der 

Bevölkerung, die durch möglichst große und gut gestaltete Schilder erfolgen kann , die an den Zugän-

gen zur Fläche gut sichtbar angebracht, sofort und unmissverständlich wahrgenommen werden müs-

sen.  

3.4.4 Verbesserung der Nahrungsressourcen 

In den Abbaubereichen sollten immer auch Uferbereiche mit Flachufern eingeplant werden. Diese Flä-

chen sollten mit einem Betretungs- und Anlandungsverbot belegt und entsprechend gekennzeichnet 

werden. Weiterhin sollten bekannte Nahrungsreviere (z. B. Spülflächen) mit einem Betretungsverbot 

belegt werden, zumal solche Bereich in der Regel auf Brutplätze darstellen. 
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Günstig für den Flussregenpfeifer ist es, wenn in den Flächen zur Pionierbesiedlung im Rahmen der 

Pflegemaßnahmen in den von den schweren Maschinen verdichteten Bodenbereichen Pfützen entste-

hen. Die Flussregenpfeifer werden immer wieder auch an kleinen Pfützen bei der Nahrungssuche be-

obachtet. 

3.4.5 Abgrenzung lokaler Populationen 

Nach BfN (2012) bzw. RUNGE et al. (2010) ist „Der Begriff der lokaleŶ PopulatioŶ ŶiĐht gesetzliĐh defi-
niert. Er muss im artenschutzrechtlichen Zusammenhang von rein biologischen Populationsbegriffen 

unterschieden werden. Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 6 BNatSchG ist eine Population eine biologisch oder geo-

graphisch abgegrenzte Zahl von Individuen einer Art.  

IŶ der BegrüŶduŶg zur Noǀelle des BNatSĐhG Ϯ007 ǁird der Begriff ǁie folgt defiŶiert: „EiŶe lokale 
Population umfasst diejenigen (Teil-)Habitate und Aktivitätsbereiche der Individuen einer Art, die in 

einem für die Lebens(-raum)ansprüche der Art ausreichenden räumlich-funktionalen Zusammenhang 

steheŶ“ ; Bundesregierung 2007).  

Der UŶterarďeitskreis des StäŶdigeŶ AussĐhusses „ArteŶ- uŶd BiotopsĐhutz“ der LäŶderarďeitsgemein-

schaft Naturschutz (LANA) hat in seinen Hinweisen zu den zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen des 

BNatSchG 2009 folgende Definition der lokalen Population vorgelegt: 

Die lokale PopulatioŶ ǁird als „eiŶe Gruppe ǀoŶ IŶdiǀidueŶ eiŶer Art, die eiŶe Fortpflanzungs- oder 

Überdauerungsgemeinschaft bilden und einen zusammenhängenden Lebensraum gemeinsam bewoh-

ŶeŶ“ defiŶiert ;LANA Ϯ009Ϳ. 

Lokale Populationen werden i.d.R. artspezifisch und unter Berücksichtigung der Gegebenheiten des Ein-

zelfalls und unter Einbindung eines Experten abzugrenzen sein. Sie stellen nicht zwingend eine vollstän-

dige Fortpflanzungsgemeinschaft dar, sondern ein räumlich abgrenzbares Vorkommen, in Einzelfällen 

auch kleinere definierte Fortpflanzungseinheiten einer Art. Ausgehend von den räumlichen Verteilungs-

mustern und den artspezifischen Kriterien wie z. B. Raumanspruch, Mobilitätsverhalten, Sozialstruktur, 

Organisation der Fortpflanzung etc. sind unterschiedliche Fallgruppen von lokalen Populationen zu: 

1) Arten mit gut abgrenzbaren örtlichen Vorkommen im Bezugsraum  

Kleinräumig konzentrierte Vorkommen, bei denen sich viele Individuen bedingt durch eine 

enge Bindung an bestimmte Lebensraumtypen bzw. -strukturen oder bestimmte Sozialstruk-

turen und Verhaltensweisen in gut abgrenzbaren Bereichen konzentrieren. Zu dieser Katego-

rie zählen auch Vorkommen von Arten mit einer punktuellen oder zerstreuten Verbreitung 

oder solche mit lokalen Dichtezentren.  

Die Abgrenzung sollte sich an den Beständen selbst bzw. den von ihnen besiedelten Lebens-

räumen und kleinräumigen Landschaftseinheiten orientieren (z. B. Gewässer, Waldbereiche, 

Grünlandkomplexe, Niederungen) oder auch auf klar abgegrenzte Schutzgebiete beziehen. 

Beispiele sind die Laichgemeinschaften von Amphibien, die Reptilien eines Moores, die Libel-

len eines Teichgebietes, die Bachmuschelvorkommen eines Fließgewässerabschnitts, die Fle-

dermäuse einer Wochenstube oder eines Winterquartiers.  
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2a) Arten mit flächiger Verbreitung im Bezugsraum  

Bei Arten mit einer weitgehend flächigen Verbreitung kann eine Abgrenzung der lokalen Po-

pulation meist nur pragmatisch erfolgen und z. B. auf den Bereich einer naturräumlichen 

Landschaftseinheit bezogen werden. Hierfür dürften sich in der Regel die von Meynen & 

Schmithüsen (1953-1963) definierten naturräumlichen Untereinheiten oder aber bei Arten 

mit größerer Mobilität die dreistelligen Haupteinheiten anbieten.   

Wo eine naturräumliche Abgrenzung fachlich nicht sinnvoll oder möglich ist, können unter 

pragmatischen Gesichtspunkten ggf. auch planerische Grenzen (bspw. Schutzgebietsgrenzen) 

zu Grunde gelegt werden.   

Beispiele sind u.a. die durchgehende Verbreitung von einzelnen Libellenarten an einigen Fließ-

gewässern oder die relativ großflächige Verbreitung der Zauneidechse.  

2b) Sonderfall: Arten mit sehr großen Aktionsräumen  

Bei Arten mit sehr großen Raumansprüchen, für die die Punkte 1. und 2a. nicht zutreffend sind 

(z. B. Luchs, Wolf, Wildkatze, Fischotter), ist die Abgrenzung einer lokalen Population auch bei 

flächiger Verbreitung häufig gar nicht möglich. In diesem Fall ist (insbesondere bei seltenen 

Arten) vorsorglich das einzelne territoriale Individuum oder das Paar/Rudel als lokale Popula-

tioŶ zu ďetraĐhteŶ.“ 

Für den Flussregenpfeifer kann in Hessen die Nr. 1) zutreffen. Der Flussregenpfeifer hat kleinräumig 

konzentrierte Vorkommen überwiegend an Gewässern bzw. hat eine punktuelle bzw. zerstreute Ver-

breitung und lokale Dichtezentren. Nach den obigen Vorschlägen sollte sich die lokale Population des 

Flussregenpfeifers auf die kleinräumigen Landschaftseinheiten beziehen, wie z. B. einzelne Gewässer(-

komplexe) oder Niederungen. Einschränkend ist anzuführen, dass der Flussregenpfeifer eine Pionierart 

ist, die immer wieder neu entstehende Flächen besiedeln muss, um langfristig ihr Areal zu halten. Es 

macht folglich keinen Sinn, einzelne Abgrabungsgewässer oder Brachflächen als lokale Populationen 

zu definieren, da sich die Lebensräume natürlicher Weise sehr schnell (stellenweise von einem zum 

anderen Jahr) so verändern, dass sie für den Flussregenpfeifer ungeeignet sind. Nach LEISLER (1975) ist 

die Geburtsortstreue (hier Ansiedlung höchstens 1 km vom Geburtsort entfernt) des Flussregenpfei-

fers in hohem Maße vom Angebot geeigneter Brutplätze abhängig. Andere Autoren (zitiert in LEISLER 

1975) errechneten eine mittlere Dispersionsdistanz von 33,2 km. 50 % der Erstbrüter siedelten im Um-

kreis von 10 km und 89 % im Umkreis von 100 km, im Extremfall betrug die Distanz vom Geburtsort 

zum späteren Brutplatz 250 km. Dies zeigt die Möglichkeiten einer Art, die seit je her durch Störungen 

in ihren natürlichen Lebensräumen (Hochwasser, Kiesbänke der Flüsse) immer wieder ausweichen 

können musste, da geeignete Brutplätze nur lokal zu finden sind. Nach HÖLZINGER (1987) gehören auch 

Nistplätze weit ab vom Wasser nicht zu den Ausnahmen. Die Nahrungsplätze von wasserlosen Brutor-

ten können bis zu 5 km entfernt liegen. Altvögel sind dagegen einem einmal gewählten Brutort sehr 

treu. HÖLZINGER (zitiert in LEISLER 1975) fand in 78 % von 51 untersuchten Fällen eine Dispersion bis zu 

1 km Entfernung. 

RICHARZ et al. (2010) legen einen Vorschlag zur Abgrenzung lokaler Populationen vor, der sich primär 

auf Vögel bezieht, da diese im Vergleich zu den meisten anderen Tiergruppen eine wesentlich größere, 
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flexiblere und dynamischere Populationsökologie und Raumnutzung aufweisen. Sie arbeiteten eine 

Matrix der relevanten Größen Häufigkeit in Hessen, räumliches Verbreitungsmuster zur Brutzeit, räum-

liches Verbreitungsmuster außerhalb der Brutzeit, Brutortstreue der Adultvögel, Geburtsortstreue der 

Jungvögel und Aktionsraum aus, mit die Abgrenzung relevanter Raumeinheiten über ein Punktesystem 

vorgenommen werden kann. 

 

Tab. 5: Kriterien zur Einstufung der Häufigkeit in Hessen Stufe (aus RICHARZ et al. 2010). 

Stufe Beschreibung Wert Punkte 

1 sehr selten 0-100 Paare in Hessen 1 

2 selten 101-1.000 Paare in Hessen 2 

3 mittelhäufig 1.001-10.000 Paare in Hessen 3 

4 häufig > 10.000 Paare in Hessen 4 

 

Die hier vorgelegte Recherche der Häufigkeit in Hessen ergab für das Jahr 2012 108-137 Brut bzw. 

Revierpaare (siehe Kap. 2.1.3). Damit muss der Flussregenpfeifer der Stufe 2 (selten) mit 101-1.000 

Paaren in Hessen zugeordnet werden (2 Punkte). 

 

Tab. 6: Kriterien zur Einstufung des räumlichen Verbreitungsmusters zur Brutzeit (aus RICHARZ et al. 2010). 

Stufe Beschreibung Wert Punkte 

1 punktuell Rasterfrequenz bis 30 % 1 

2 lückig mit eher punktueller Verbreitung Rasterfrequenz > 30-60 % 2 

3 lückig mit eher flächiger Verbreitung Rasterfrequenz > 60-90 % 3 

4 flächendeckend Rasterfrequenz > 90 % 4 

 

Die Rasterfrequenz des Flussregenpfeifers wird in STÜBING et al. (2010) mit 14,9 % angegeben. Entspre-

chend erfolgt die Zuordnung zur Stufe 1 zu den Arten mit punktueller Verbreitung und einer Rasterfre-

quenz bis 30 % (1 Punkt). 

 

Tab. 7: Kriterien zur Einstufung des räumlichen Verbreitungsmusters außerhalb der Brutzeit (aus Richarz et al. 

2010). 

Stufe Beschreibung  Punkte 

1 Standvogel: im Regelfall ganzjährig im Brutgebiet bzw. in der näherer Umgebung anwesend  1 

2 Strichvogel, Invasionsvogel: im Regelfall ganzjährig in der weiteren Umgebung des Brutge-

bietes anwesend oder nur sporadisch weiter verstreichend  

2 

3 Zugvogel ohne besondere Akkumulationen in den Durchzugs- und Über-winterungsgebie-

ten  

3 

4 Zugvogel mit besonderen Akkumulationen in den Durchzugs- und Überwinterungsgebieten  4 

 

Der Flussregenpfeifer ist eine Art, die auf dem Durchzug ganz klar in den Rastgebieten akkumuliert, da 

die Art meist spezielle Ansprüche (ausgedehnte, weithin offene, vegetationsfreie bis –arme Uferflä-

chen) an diese stellt (4 Punkte). Höchstzahlen werden in der Regel nur auf besonders geeigneten 
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Schlammflächen erreicht. Diese sind vor allem abtrocknende Schlämme der Zuckerfabriken und aus-

gedehnte Schlammflächen an anderen Gewässern, wie Talsperren, Altrheinarmen und Kiesgrubenge-

bieten. 

 

Tab. 8: Kriterien zur Einstufung der Brutortstreue der Adultvögel (aus RICHARZ et al. 2010). 

Stufe Beschreibung  Wert  Punkte 

1 sehr hoch  > 90 %  1 

2 hoch  > 60-90 %  2 

3 mittel  > 30-60 %  3 

4 gering  bis 30 %  4 

 

Wie bereits oben beschrieben, sind Altvögel einem einmal gewählten Brutort sehr treu. HÖLZINGER (zi-

tiert in LEISLER 1975) fand in 78 % von 51 untersuchten Fällen eine Dispersion bis zu 1 km Entfernung. 

Deshalb wird die Art der Stufe 2 (hohe Brutorttreue der Adulten) zugeordnet (2 Punkte). 

 

Tab. 9: Kriterien zur Einstufung der Geburtsortstreue der Jungvögel (aus RICHARZ et al. 2010). 

Stufe Beschreibung  Wert  Punkte 

1 sehr hoch  > 90 %  1 

2 hoch  > 60-90 %  2 

3 mittel  > 30-60 %  3 

4 gering  bis 30 %  4 

 

Die Geburtsorttreue ist nach LEISLER (1975) in hohem Maße von geeigneten Brutplätzen abhängig. Nur 

26 % der Erstbrüter siedelte nach Untersuchungen im Raum Ulm in einer Entfernung bis 1 km. Das 

überwiegen der Männchen bei den geburtsortstreuen Tieren führt LEISLER (1975) unter anderem auf 

die Anpaarung im Winterquartiere und/oder auf dem Heimzug zurück. Auf Grund der geringen Brutort-

treue der Jungtiere erfolgt eine Einstufung in die Stufe 4 mit 4 Punkten. 

 

Tab. 10: Kriterien zur Einstufung der Aktionsraumgröße (aus RICHARZ et al. 2010). 

Stufe Beschreibung  Wert  Punkte 

1 klein  bis 10 ha  1 

2 mittel  > 10-100 ha  2 

3 groß  > 100-1000 ha  3 

4 sehr groß  > 1000 ha  4 

 

Der Aktionsraum des Flussregenpfeifers ist groß. Insbesondere in Gebieten mit hohem Freizeitdruck 

muss er bei Störungen immer wieder ausweichen. Nahrungsgebiete an Ufern und Brutplätze können 

sehr weit auseinander liegen. Nach HÖLZINGER (1987) gehören Nistplätze weit ab vom Wasser nicht zu 
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den Ausnahmen. Die Hauptnahrungsplätze können dabei bis in 5 km Entfernung liegen. Die Aktions-

raumgröße liegt damit häufig weit über 100 ha und ist der Stufe 3 (groß, > 100-1.000 ha) zuzuordnen 

(3 Punkte). 

In der Summe ergeben sich damit 16 Punkte und die relevanten Raumeinheiten für die lokalen Popu-

lationen des Flussregenpfeifers (Tab. 11) lassen sich überregional abgrenzen. Damit ist es vertretbar, 

Hessen in wenige Teilpopulationen bzw. Populationsräume aufzugliedern, da der ausreichende räum-

lich funktionelle Zusammenhang deutlich über lokale Brutvorkommen, Schutzgebiete oder Kreisgren-

zen hinausgehen kann. 

 

Tab. 11: Kriterien zur Abgrenzung relevanter Raumeinheiten (aus RICHARZ et al. 2010). 

Punkte  Abgrenzung LP  Räumliche Ebene  

6,7,8,9  punktuell  lokales Umfeld  

10,11,12  lokal  naturräumliche Gegebenheiten etwa im Raum einer Gemeinde  

13,14,15  regional  naturräumliche Gegebenheiten etwa im Raum eines Kreises  

16,17,18  überregional  naturräumliche Gegebenheiten etwa im Raum eines größeren Naturraums 

bzw. mehrerer Kreise  

19,20,21  großräumig  naturräumliche Gegebenheiten etwa im Raum eines Regierungsbezirkes bzw. 

mehrerer Naturräume  

22,23,24  landesweit  naturräumliche Gegebenheiten etwa im Raum des Landes  

 

In den Abb. 25 bis 30 wurden die Populationen des Flussregenpfeifers auf den verfügbaren Verbrei-

tungskarten unterschiedlicher Erhebungsjahre abgegrenzt. Es zeigt sich, dass die Abgrenzungen bei 

allen Verbreitungskarten ähnlich, einzelne verstreute Vorkommen in Nord-, Ost- und Westhessen aber 

auch nicht eindeutig einzelnen Populationen zuzuordnen sind. 

Hessen hat eine Nord-Süd-Ausdehnung von etwa 250 km und eine Ost-West-Ausdehnung von maximal 

150 km. Durch diese Aufteilung ergeben sich Populationsräume mit einer Nord-Süd- oder West-Ost-

Ausdehnung von maximal etwa 80 km. 

Es handelt sich im Wesentlichen im Süden um das Flusssystem von Rhein und Main, in der Mitte um 

Lahn, Ohm und die Wetterau, im Norden um Eder, Schwalm und Fulda und im Nordosten um die 

Werra. 

Diese Abgrenzungen konnten nur pragmatisch und nicht auf der Grundlage wissenschaftlicher Er-

kenntnisse abgeleitet werden. Wie die Flussregenpfeifer in den einzelnen Populationen zusammen-

hängen oder auch nicht, kann nur durch entsprechende lokale Untersuchungen festgestellt werden. In 

Nordrhein-Westfalen, mit einem ungefährdeten Bestand der Art, bezieht sich die lokale Population 

z. B. auf Gemeindeebene. Für den Schutz der Art ist es in Hessen deshalb sicherlich praktikabler, die 

lokale Population des Flussregenpfeifers auf Kreisebene zu betrachten, da dort die Veränderungen viel 

unmittelbarer erfasst werden und entsprechend schneller Maßnahmen ergriffen werden können.  
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Abb. 25 und 26: Abgrenzung der Populationsräume 

der Kartierungen 1969 (DILLING et al. 1970) links und 1974/75 (BEHRENS 1975) rechts. 

Abb. 27 und 28: Abgrenzung der Populationsräume der Kartierung 1993 (HORMANN 1994) links und der Zusam-

menstellung 1974-1984 (BEHRENS et al 1985) rechts. 
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Abb. 29 und 30: Abgrenzung der Populationsräume der Zusammenstellung 1965-1996 (JÜRGENS 2000) links und 

der ADEBAR-Kartierung (2005-2009) (STÜBING et al. 2010) rechts. 

 

3.4.6 Definition von Schwellenwerten  

Nach Angaben des BfN (http://www.bfn.de/0316_grundsaetze.html#c73459) wird der Erhaltungszu-

stand einer Art (bzw. eines Lebensraumtyps) als günstig angesehen, wenn folgende Bedingungen er-

füllt sind:  

 das natürliche Verbreitungsgebiet nimmt weder ab noch besteht eine Differenz zu der Größe 
eines günstigen Referenzgebietes;  

 die aktuelle Population nimmt weder ab noch besteht eine Differenz zu der Größe einer 

günstigen Referenzpopulation; 

 der Lebensraum der Art ist ausreichend groß und geeignet das langfristige Überleben der Po-

pulationen der Arten zu sichern; 

 das aktuelle Verbreitungsgebiet, die Population der Arten bzw. die Fläche der Lebensraumty-

pen, die Habitate der Arten sowie die spezifischen Strukturen und Funktionen der Lebens-
raumtypen werden auch für die Zukunft günstig beurteilt. 

Im Gegensatz zu den Roten Listen wird nicht das Aussterberisiko bewertet, sondern die dauerhafte 

Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes. Entsprechend sieht die Vogelschutzrichtlinie vor, die 

Bestände der relevanten Vogelarten zu erhalten bzw. zu verbessern (Art. 2 Vogelschutzrichtlinie) und 
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„eiŶe ausreiĐheŶde FläĐheŶgröße der LeďeŶsräuŵe zu erhalteŶ oder ǁiederherzustelleŶ“ ;Art. ϯ Vo-
gelschutzrichtlinie).  

Zu den drei oben genannten Punkte: Das natürliche Verbreitungsgebiet des Flussregenpfeifers sind die 

dynamischen Auen der größeren Flüsse. Hauptsächlich sind das die beiden FließgewässertǇpeŶ „9.2: 

Große Flüsse des Mittelgebirges“ uŶd „10: Kiesgeprägte Ströme“ nach POTTGIESSER & SOMMERHÄUSER 

(2004), mit dem Strom Rhein und den Flüssen Neckar, Main, Lahn, Schwalm, Eder, Diemel, Fulda, 

Werra und Weser, wobei an den kleineren Flüssen (Schwalm, Diemel, Eder und Fulda) nur jeweils ein 

Teilabschnitt (meist die Unterläufe) diesem Typ zuzuordnen sind. Wahrscheinlich konnten in der Ur-

landschaft auch an kleineren Flüssen (wie z. B. die Nidda, Kinzig, Ohm etc.) Brutplätze, insbesondere 

in den Mündungsbereichen in die größeren Flüsse, Brutplätze für Flussregepfeifer entstehen, da an-

ders die Angabe für z. B. die Wetterau (siehe nächsten Abschnitt) nicht zu interpretieren sind.  

Das derzeitige Verbreitungsgebiet ist nur in geringen Anteilen deckungsgleich mit dem natürlichen. 

Der Flussregenpfeifer besiedelt heute überwiegend die Sand- und Kiesgruben am Rande des ursprüng-

lichen Siedlungsgebietes und nicht das ursprüngliche und natürliche. 

Über die Bestände im natürlichen Siedlungsgebiet gibt es fast ausschließlich nicht klassifizierte Häufig-

keitsangaben. Sicher ist, dass die Bestände je nach Witterung und Hochwassersituation sehr großen 

Fluktuationen ausgesetzt waren. Beispiele nicht klassifizierter Häufigkeitsangaben aus Hessen sind die 

Angaben in GEBHARDT & SUNKEL (1954), die verschiedenen ältere Autoren zitiereŶ: Wetterau; „ŶiĐht sel-
teŶ ŶisteŶd“, MaiŶgegeŶd: „häufig“, MittelrheiŶ: „auf den Rheinkrippen ŶoĐh häufig“. Lediglich SCHOOF 

(1954) schreibt über das VorkoŵŵeŶ aŶ der Eder: „Auf jeder größereŶ KiesďaŶk uŶd auf ausgedehŶten 

Kiesuferstellen befand sich wenigstens ein Paar. Von Anraff bis Mandern, einer Flussstrecke von 5 bis 

6 km, ǁareŶ es ŵeist seĐhs ďis aĐht Paare.“ Iŵ güŶstigeŶ Jahr ϭϵϱϰ ǁareŶ dort auf GruŶd der TroĐkeŶ-
heit die KiesďäŶke „uŵ eiŶ VielfaĐhes größer als iŶ ŶorŵaleŶ JahreŶ“ uŶd zusätzlich entstand bei Aus-

baggerungen im Flussbett über 2 km fast überall ein mehrere Meter breiter Kiesstreifen. Die führte zu 

einem Bestand von etwa 20 Paaren (SCHOOF 1954). Ähnliche Angaben finden sich in der Literatur auch 

außerhalb von Hessens: LEISLER (1975) führt eine Angabe um 1870 aus Westfalen auf, bei der an der 

Alme, einem Nebenfluss der Lippe, auf etwa 7 km Flussstrecke ein Brutbestand von mindestens 20 

Paaren geschätzt wurde. Auch dort wird von LEISLER, ähnlich wie von SCHOOF aŶgegeďeŶ: „Fast jede 

Kiesbank wies ein Brutpaar auf, größere auch 2-3 Paare“. 

Betrachtet man nun den Rhein in seiner Urlandschaft mit Mäandern, Nebengerinnen, zahlreichen Insel 

und Kiesbänken sowie ausgedehnten Sand und Kiesufern, lässt sich das Potential für Arten wie den 

Flussregenpfeifer (aber auch die Flussseeschwalbe oder den Flussuferläufer, sowie zahlreichen Pio-

nierarten aus den verschiedensten Tier- und Pflanzengruppen) nur erahnen. Es waren sicherlich hun-

derte von Brutpaaren allein im hessischen Rheinabschnitt von Lorchhausen bis Lampertheim zu erwar-

ten. 
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In manchen Gebieten kann der Flussregenpfeifer auch heutzutage nach LEISLER (1975) in großen Dich-

ten mit bis zu 30 Paaren je km² vorkommen und diese Werte werden lokal noch deutlich übertroffen, 

da es zu „koloŶieartigeŵ NisteŶ“ koŵŵeŶ kaŶŶ: ϭϰ Paare auf einer 3,5 ha großen Spülfläche bei Ham-

burg oder drei Paare auf einer 700 m² großen Spülfläche in der Mark-Brandenburg. 

Im letzten Jahrhundert erreichte der Flussregenpfeifer zu Beginn bis Mitte der 90er Jahre in Hessen 

den Höchststand seines Brutbestandes mit rund 250 Brut- bzw. Revierpaaren (siehe JÜRGENS 2000, 

HORMANN 1994). Diese Entwicklung ist mit Sicherheit auf die stetige Zunahme von Kiesgrubengeländen 

seit den 1960er Jahren und damit immer mehr Brutplatzangeboten zurückzuführen und hat Parallelen 

auch in anderen Bundesländern (z. B. in Baden-Württemberg nach HÖLZINGER & BOSCHERT 2001). Diese 

Zahlen zeigen deutlich, dass der Bestand des Flussregenpfeifers ausschließlich von der Zahl der ange-

botenen geeigneter Brutplätze abhängt.  

Kies- und Sandgruben sind keine natürlichen Lebensräume des Flussregenpfeifers, sie sind aber sehr 

gut als Ersatzlebensraum geeignet. Die Wiederherstellung natürlicher Lebensräume sollte oberstes Ziel 

der Schutzbemühungen sein. In einer Studie des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie 

wurde die Entwicklungsfähigkeit der Fließgewässer Hessens auf Grund der Vorgabe der Wasserrah-

menrichtlinie der EU (Wiederherstellung des guten Zustandes) ermittelt (HUGO 2012). Die Ermittlung 

zeigt in der Gesamtbewertung der Gewässerentwicklungsfähigkeit in den potentiellen Lebensräumen 

des Flussregenpfeifers, also den Niederungen der größeren Gewässer, überwiegend eine niedrige bis 

sehr niedrige Gewässerentwicklungsfähigkeit. Natürliche Lebensräume lassen sich folglich nur über 

lange Zeiträume mit enormem Aufwand und sehr hohen Kosten wieder herstellen. Es ist illusorisch 

anzunehmen, dass dies in absehbaren Zeiträumen erfolgen kann. Folglich bleibt keine Alternative zu 

Schutzbemühungen in den Ersatzlebensräumen. 

Die hessische Population des Flussregenpfeifers befindet sich derzeit nach WERNER et al. (2011, 2014) 

in einen ungünstig-schlechten Erhaltungszustand. Diese Gesamtbeurteilung resultiert aus der Bewer-

tuŶg der Paraŵeter „PopulatioŶ“, "Haďitat der Art" und "Zukunftsaussichten", die für den Flussregen-

pfeifer jeweils als ungünstig-schlecht eingestuft werden sowie einem ungünstig-unzureichendem Zu-

stand des Parameters "aktuelles natürliches Verbreitungsgebiet" (WERNER et al. 2011).  

Sieht man die derzeitigen Vorkommen als natürliches Verbreitungsgebiet in Hessen an, darf das Areal 

dieser Vorkommen nach der Definition des BfN (siehe oben) weder abnehmen noch in absehbarer 

Zukunft abnehmen. Als Schwellenwert für einen günstigen Erhaltungszustand müsste dann der 

Höchststand des recherchierbaren Brutbestandes von mindestens >250 Brutpaaren (derzeit nur 140) 

angenommen werden. Die mittelfristige Steigerung auf diese Zahl und deren langfristige Sicherung 

kann nur durch die systematische Ausweisung von Flussregenpfeifer-Brutgebieten und die entspre-

chende Sicherstellung der Pflege, orientiert an den Bedürfnissen der Art, erreicht werden. Für die vier 

in Kap. 2.4.4 dargestellten Populationen sind damit die Zielwerte folgende:  
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 Population Werra >10 Brutpaare; 

 Population Eder/Schwalm/Fulda >80 Brutpaare; 

 Population Lahn/ Ohm/ Wetterau >70 Brutpaare; 

 Population Rhein/Main >80 Brutpaare. 

 

3.4.7 Allgemeines Ablaufschema für vorgeschlagene Maßnahmen im Jahresverlauf 

Die Ankunft der Tiere aus ihren afrikanischen Winterquartieren erfolgt ab Mitte März, dann beginnt je 

nach Wetterlage die Balz und ab Mitte April die Eiablage. Bei Nachgelegen können Jungtiere bis Ende 

Juli schlüpfen und entsprechend nicht flügge Jungvögel bis Ende August auftreten.  

Folglich sind die Zeiten für die Durchführung von Maßnahmen in bestehenden Brutgebieten (also der 

Rohbodenwiederherstellung) weitgehend auf die Zeiten von September bis März zu beschränken. So 

kann ein Überfahren von Gelegen oder Jungtieren wirksamst vermieden werden. Besonders günstig 

ist es, wenn die Rohbodenflächen ausschließlich im März angelegt werden, da damit die Vegetations-

entwicklung am weitesten zurückgedrängt wird. Eventuell schon anwesende Flussregenpfeifer werden 

sich davon nicht erheblich stören lassen. 

3.4.8 Fördermöglichkeiten  

Es müssen gezielte Programme zur Schaffung geeigneter Brutplatzflächen für den Flussregenpfeifer 

gestartet werden. Dies geht nur über eine Zusammenarbeit mit der Abbau-Industrie. Diese sollte über 

die Verbände der Abbau-Industrie gezielt angesprochen werden. Ansätze dazu gibt es bereits vom 

NABU mit dem Bundesverband Baustoffe – Steine und Erden e. V. 

 

Abb. 31: Auf diesem Kiesfeld der Hastag (Zürich) AG in Wil sollen sich bald Flussregenpfeifer und Kreuzkröten 

zuhause fühlen. Bild: David Küenzi (Quelle http://www.nbt.ch/artikel_139921.html) 
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Ein Beispiel aus der Schweiz zeigt Abb. 31: Eine temporäre (für ein bis zwei Jahre!) Kiesfläche von 1 ha 

Größe wurde als Ersatz für eine andere als Zwischendepot benötigte Kiesfläche geschaffen. 

Ein weiteres Beispiel ist die Vereinbarung des Umweltministeriums in Rheinland-Pfalz und dem Indust-

rieǀerďaŶd SteiŶe ErdeŶ ŵit deŵ MiŶisteriuŵ zuŵ KooperatioŶsprojekt „Aďďauďetrieďe uŶd Aŵphi-
ďieŶsĐhutz“. In Hessen wären die entsprechenden Verbände: 

 

Industrieverband Steine und Erden e. V. 

Neustadt/Weinstraße 

Fachabteilung Kies und Sand Hessen - Rhein-

land-Pfalz 

Friedrich-Ebert-Straße 11-13 

67433 Neustadt/Weinstraße 

Natursteinindustrie Hessen und Thüringen 

e.V. (NHT) 

Grillparzerstraße 13 

65187 Wiesbaden 

 

 

Notwendig ist es, dass die Anforderungen der Rohbodenbewohner, die sich zwangsläufig in bestehen-

den Abbaustellen ansiedeln, bereits bei der Genehmigung von Abbauflächen für die Zeit des Abbaus 

und in der Rekultivierungsplanung berücksichtigt werden. In den meisten Abbaugebieten ist eine Re-

kultivierung festgelegt, die den Ansprüchen moderner Artenschutzbemühungen und dem Arten-

schutzrecht zuwider laufen. Hier ist ein erheblicher Handlungsbedarf entstanden. 

Weitere Möglichkeiten der Anlage von Brutplätzen bestehen auf Deponien durch die Anlage großer 

Schotterflächen. Durch die exponierte Lage können sie schnell vom Flussregenpfeifer besiedelt wer-

den. Grundsätzlich sind bei ausreichender Größe (2-5 ha) theoretisch in der offenen Landschaft fast 

überall Möglichkeiten, Brutflächen den Flussregenpfeifer anzulegen. 

 

Bei Baufeldern führt die Besiedlung durch den Flussregenpfeifer schnell zu einer artenschutzrechtli-

chen Problematik. Zur Bauvorbereitung werden Abrissflächen in der Regel mit dem recycelten Bau-

schutt planiert und eingeebnet. In der Brutzeit werden solche Flächen sehr schnell durch den Flussre-

genpfeifer besiedelt (siehe Abb. 20, 32 und 33).  

Verhindern lässt sich die Besiedlung nicht. Wenn eine Ansiedlung festgestellt wird, genießt der Brut-

platz absoluten Schutz nach § 44 BNatSchG. Wenn auf einer solchen Fläche mit weiteren Arbeiten 

begonnen werden soll, muss der Brutbereich möglichst umfänglich abgezäunt werden, und eine unbe-

absichtigte Zerstörung durch Baufahrzeuge etc. zu vermeiden. Da die Bebrütungszeit etwa 22-28 Tage 

dauert, kann mit einem Zeitraum von maximal 4 Wochen bis zum Schlupf der Jungen gerechnet wer-

den, in dem der Nistplatz unter Schutz stehen muss. Nach dem Schlüpfen - die Küken können das Nest 

umgehend verlassen – sind dann, falls erforderlich, Maßnahmen möglich, die die Tiere in andere Be-

reiche leiten. Diese Vorgehensweise kann nur unter Hinzuziehung eines mit dem Verhalten des Fluss-

regenpfeifers vertrauten Spezialisten geplant und durchgeführt werden, da selbst die exakte Lokalisie-

rung des Nestes in der Regel schon einer gewissen Erfahrung bedarf. 
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Abb. 32. Planierte Bauschuttfläche mit Gelege, Neu-Isenburg, Kreis Offenbach, 11.5.2012. 

 

 

 
Abb. 33: Brachfläche der ehemaligen Zuckerfabrik in Groß-Gerau, Kreis Groß-Gerau als Lebensraum u.a. von 

Flussregenpfeifer, Feldlerche und Mauereidechse. 
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4 Spezieller Teil 
 

4.1 Bedeutende Gebiete für den Flussregenpfeifer in Hessen 

 

Abb. 34: Arten-Stammblatt des Flussregenpfeifers aus TAMM et al. (2004). 

Für einzelne Arten haben TAMM et al. (2004) Sonderregelungen bei der Gebietsauswahl für die Aus-

weisung von Vogelschutzgebieten getroffen, da diese nicht ausreichend in der Vogelschutzgebietsku-

lisse berücksichtigt werden konnten. Dies betriff unter anderem auch den Flussregenpfeifer, der nur 

einen Erfüllungsgrad von 20-50 % der hessischen Brutpaare erreicht: „Wie schon die vorige Art, hat der 

Flußregenpfeifer als Besiedler weiträumig kahler Rohböden seine natürlichen Bruthabitate (große Kies- 

und Sandbänke der Flüsse) durch den Verlust der Auendynamik in Hessen weitgehend verloren. Er brü-

tet hier hauptsächlich in noch betriebenen Abbaugebieten. Nach Beendigung des Abbaus werden die 

Brutstätten in Folge der dann auflaufenden Vegetation innerhalb weniger Jahre unbrauchbar. Zwar 

wurden alle hessischen Naturbrutplätze und ein noch ausreichender Teil der Kiesgruben- Brutplätze in 
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die VSG-Kulisse einbezogen, doch wird die ausreichende Repräsentanz der Art in den hessischen VSG in 

Folge der Unstetigkeit der Brutplätze nicht dauerhaft zu gewährleisten sein. Auch der Flußregenpfeifer 

soll daher zunächst vorrangig mit der Redynamisierung der Flüsse und mit gezielten Artenhilfsmaßnah-

men, vor allem mit Hilfe von Kooperationsverträgen, erhalten und gefördert werden.“  

 

Folgende Gebiete sind als Vogelschutzgebiete mit der Nennung des Flussregenpfeifers ausgewiesen:  

 

4822-402 Ederaue 3040 ha, KS: KB HR 

Bedeutendes Rastgebiet für Wasser- und Watvögel:  

TOP 1 für Gänsesäger, Sing- und Zwergschwan 

TOP 5 für Zwergsäger, Kiebitz und Fischadler  

Bedeutendes Brutgebiet für Flussregenpfeifer (TOP 1), Flussuferläufer, Eisvogel, Schwarzmilan, Uhu 
und Schlagschwirl (je TOP 5), weiterhin für Zwergtaucher, Reiherente, Kiebitz, Weißstorch, Uhu, 

Blaukehlchen und Beutelmeise 

 

5024-401 Fuldatal zwischen Rotenburg und Niederaula 1796 ha, KS: HEF 

Bedeutendes Rast- und Überwinterungsgebiet für Wasser-, Wat- und Wiesenvögel, vor allem TOP 5 

für den Kiebitz  

Bedeutendes Brutgebiet von Flussuferläufer (TOP 1), weiterhin von Flussregenpfeifer, Weißstorch, 

Eisvogel, Kiebitz, Bekassine und Neuntöter 

 

5218-401 Lahntal zwischen Marburg und Gießen 738 ha, GI: MR GI 
Bedeutendes Rast- und Überwinterungsgebiet für Wasser- und Watvögel, v. a. 

TOP 5 für Bruchwasserläufer, Rot- und Grünschenkel, Kampfläufer, Mornell- und Sandregenpfeifer, 

Flussseeschwalbe und Bläßgans 

Bedeutendes Überwinterungsgebiet der Kornweihe (TOP 5) 

Bedeutendes Brutgebiet von Uferschwalbe, Eisvogel und Braunkehlchen (je TOP 5), weiterhin von 

Blaukehlchen, Flussregenpfeifer, Zwergdommel und Gartenrotschwanz 

 

5519-401 Wetterau 12.029 ha, GI: GI DA FB 

Bedeutendstes hessisches Brutgebiet für Wasser-, Wat- und Wiesenvögel, vor allem einziges hessi-

sches Brutgebiet für Sumpfohreule, Uferschnepfe, Spießente und Rothalstaucher,  
TOP 1 für Großen Brachvogel, Kiebitz, Bekassine, Zwergdommel, Wachtelkönig, Wasserralle, Tüpfel- 

und Kleines Sumpfhuhn, Wiesenweihe, Rohrweihe, Krick-, Knäk-, Löffel- und Schnatterente, 

Zwergtaucher, Eisvogel, Grauammer, Rohrschwirl, Schilf- und Drosselrohrsänger, 

TOP 5 für Weißstorch, Blaukehlchen, Tafelente, Schwarzhalstaucher, Flussregenpfeifer, Ufer-

schwalbe, Schwarzkehlchen und Steinschmätzer 

Bedeutendes Rast- und Überwinterungsgebiet für Wasser-, Wat- und Wiesenvögel, 

TOP 1 für 19 Arten, darunter Kranich, Silberreiher, Kiebitz, Kampfläufer, Großer Brachvogel, Ufer-

schnepfe, Bekassine, Zwergschnepfe, Grün- und Rotschenkel, Bruch-, 

Wald- und Dunkler Wasserläufer, Krick- und Pfeifente, Rothalstaucher, Kornweihe und Merlin, 

TOP 5 für weitere 23 Arten  
 

6217-403 Hessische Altneckarschlingen 2779 ha, DA: GG DA HP 

Bedeutendes Brutgebiet für Vögel der Gewässer und Auen, insbesondere  

TOP 1 für Weißstorch und Lachmöwe 

TOP 5 für Blaukehlchen, Drossel- und Schilfrohrsänger, Grauammer, Rohrweihe, Schwarzmilan, Knä-

kente, Zwergtaucher, Wasserralle, Tüpfelsumpfhuhn, Kiebitz, Großer Brachvogel, Flussregenpfei-

fer und Wiedehopf  

Bedeutendes Rast- und Überwinterungsgebiet für Wasser- und Sumpfvögel, 

TOP 1 für Waldwasserläufer, 
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TOP 5 für Alpenstrandläufer, Bekassine und Merlin 

 

4.1.1 Gebiete mit hohem Anteil an der hessischen Population 

Die beiden wichtigsten Vorkommensgebiete sind die Aue der Lahn mit den zahlreichen Kiesgruben 

zwischen Marburg und Wetzlar sowie das Rhein-Main-Gebiet mit den Industrieflächen im Frankfurter 

Raum und den Kiesgruben in den Landkreisen Groß-Gerau, Offenbach und Darmstadt-Dieburg. Diese 

beiden Gebiete stellen etwa ein Drittel des hessischen Bestandes.  

4.1.2 Gebiete mit hoher Siedlungsdichte 

Gebiete mit hohen Siedlungsdichten treten in Hessen kaum noch auf. Nur in den großen Abbaugebie-

ten sind mehrere Brutpaare (bis zu drei) gleichzeitig anwesend. Damit hat sich die Dichte in den ein-

zelnen Gebieten deutlich reduziert, was auf die fortschreitende Sukzession in den Gruben zurückzu-

führen ist. In den früher mit hoher Dichte beschriebenen Gebieten kommt der Flussregenpfeifer heute 

allenfalls in einzelnen Paaren vor. So z. B. an der Aartasperre in Land-Dill-Kreis, wo 1989 während des 

Baus 15-18 Brutpaare festgestellt wurden (VEIT u.a. in FIPPL et al. 1991). SCHLÄFER (1980) hebt für das 

Jahr ϭϵϳϴ die hohe BrutdiĐhte iŵ NSG „See aŵ Goldďerg“, Kreis OffeŶďaĐh mit 11 Bruten auf freien 

Kiesflächen hervor. KORN (1995) berichtet von max. 11 Brutpaaren allein an den Schlämmteichen in 

Gießen und KORN (2012) von 17 Brutpaaren 1997 in der Lahnaue zwischen Gießen und Wetzlar. SCHAUB 

in FIEDLER & HORMANN (1995) von 12 Brutpaaren an den Schlämmteichen der Zuckerfabrik Wabern. 

4.1.3 Aufteilung in Lebensräume  

Der überwiegende Teil der hessischen Flussregenpfeifer brütet in Sand- und Kiesgruben. Bruten auf 

natürlichen oder naturnahen Schotter- und Kiesbänken kommen vereinzelt in verschiedenen Regionen 

vor. Meist liegen diese in frisch renaturierten Flussabschnitten und sind infolge der erheblichen Stö-

rungen durch die Freizeitnutzung (Kanufahren, Betreten) oft ohne Bruterfolg. HORMANN (1994) nimmt 

eine Feineinteilung der Habitattypen vor, die hier auf Grund der Datenlage nicht wiederholt werden 

kann. In den Renaturierungsbereichen wurde z. B. nicht unterschieden wurde, ob es sich um Kiesflä-

chen oder Aufschüttungsbereiche handelt und oftmals nicht zwischen Ruderalgelände und Industrie-

flächen unterschieden wurde. 

4.1.4 Aufteilung in Regionen 

Bei früheren Erhebungen wurde in etwa eine Gleichverteilung auf die Regionen Nord-, Mittel- und 

Südhessen beobachtet (z. B. DILLING et al. 1970, HORMANN 1994). Die aktuellen Erhebungen zeigen mitt-

lerweile ein deutliches Süd-Nord-Gefälle. Legt man die Erhebungen für das Jahr 2012 zu Grunde, ver-

teilen sich die Vorkommen der Brut-/Revierpaare wie folgt:  

Nordhessen 29-39 (1993:57), Mittelhessen 32-36 (1993: 52) und Südhessen 48-64 (1993: 56) 
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Im Vergleich zu den Erhebungen aus dem Jahr 1993 sind damit die Zahlen in Nordhessen und in Mit-

telhessen deutlich (gemessen an den Maximalzahlen) um etwa 30 % zurückgegangen und in Südhessen 

ist der Bestand in etwa gleich geblieben oder hat leicht zugenommen. 

Die Ursachen für dieses Süd-Nord-Gefälle ist auf den Verlust der für den Flussregenpfeifer besiedelba-

ren Flächen in Nord- und Mittelhessen durch die Verkleinerung der aktuellen Abbauflächen und in der 

stärkeren Bautätigkeit im Rhein-Main-Gebiet zu suchen. Es werden im Ballungsraum Rhein-Main zum 

einen entsprechend viel Kies- und Sand für die Neubauprojekte benötigt, was zu einem stärkeren Ab-

bau in den nahen Abbaugebieten der Rhein- und Mainebene führt. Zum anderen werden durch die 

Bautätigkeit ŵehr FläĐheŶ „uŵgesetzt“ ;z. B. alte Fabriken abgerissen, Bahnflächen umgewidmet, 

Flughafen ausgebaut etc.), die dann für kürzere oder längere Zeit als Lebensraum für den Flussregen-

pfeifer zur Verfügung stehen. 

 

4.2 Maßnahmen  

4.2.1 Durchgeführte Maßnahmen 

Wie bereits im Kapitel 2 ausgeführt, kann der langfristig günstige Erhaltungszustandes des Flussregen-

pfeifers in Hessen nur durch die umfassende Korrektur früherer wasserbaulicher Maßnahmen und 

Wiederherstellung der dynamischen Auensysteme erreicht werden. In verschieden Teilen Hessen wur-

den bereits Flussabschnitte renaturiert. 

Zu nennen sind dabei insbesondere die Niddarenaturierung Bad Vilbel-Gronau und Renaturierungstre-

cke Bad Vilbel südlich der Erlenbachmündung, in denen derzeit der Flussregenpfeifer noch vorkommt. 

Die Renaturierungsbereiche der mittleren Fulda waren in den 1990er Jahren ein bedeutender Brut-

platz in Hessen. Die Renaturierung der Losse-Mündung in die Fulda erbrachte die Ansiedlung von zwei 

Paaren, die aber auf Grund der Sukzession nach wenigen Jahren wieder verschwunden waren. Der 

Bestand ist aktuell bis auf ein Brutpaar zurückgegangen. Die Renaturierungen an Lahn und Dill führten 

ebenfalls zu einem Anstieg der Brutpaarzahlen, werden aber wahrscheinlich auch nicht dauerhaft 

starke Bestände sichern können.  

Die Anlage von Kiesinseln und Kiesschüttungen an den Gewässern hat schon eine lange Tradition und 

wurden auch in Hessen bereits vielfach durchgeführt. Bereits SCHÖSSLER (1969) berichtet von Nisthilfen 

in Form kleiner Kiesaufschüttungen. Im Wasserwerksgelände in Wiesbaden-Schierstein wurden vor 

etwa 30 Jahren ebenfalls Kiesaufschüttungen durchgeführt, die aber zu keinem Erfolg führten. Im NSG 

„Krautǁiese ďei WeseďaĐh“ im Schwalm-Eder-Kreis wurde vor Ausweisung ein paar Ladungen Kies auf-

gebracht, trotzdem entwickelten sich die Weidengehölze explosionsartig (W. Lübcke, schriftl.) 

In mindestens drei ehemaligen Sand- und Kiesabbaugebieten im Kreis Offenbach wurden Inseln für 

den Flussregenpfeifer im Gewässer hergerichtet. Es handelt sich um das Naturschutzgebiet Gehspitz-

weiher bei Neu-Isenburg und eine Insel im Angelweiher Obertshausen. Auf diesen Inseln muss aber 

immer wieder manuell die Vegetation entfernt werden. 2011 wurde eine Kiesinsel in Bereich der in 
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der Rekultivierung befindlichen Ostgrube des Langener Waldsees angelegt. Zum Schutz vor den zahl-

reichen Kanada- und Nilgänsen wurde die Kiesschüttung mit großen Steinen eingefasst. Das half gegen 

die Gänse, dafür wurden Rabenkrähen beobachtet, die auf den Steinen saßen und einen guten Über-

blick über die Kiesinsel hatten. Eine Brut des Flussregenpfeifers wurde 2012 begonnen, ein Erfolg 

stellte sich nicht ein. Auch auf dem Ruhlsee in Langenselbold brüten Flussregenpfeifer auf den ange-

legten Inseln. AuĐh iŵ NSG „Tǁisteseeǀorstau“ ǁurdeŶ die SĐhotterfläĐheŶ früher von K. Staiber ent-

krautet. Auf dem letzten natürlichen Brutplatz an der oberen Eder bei Schmittlotheim entfernte W. 

Breßler den Pflanzenaufwuchs. Eine weitere Kiesinsel bei Viermünden wurde auch mal maschinell ab-

geschoben (W. Breßler, W. Lübcke). D. Cimiotti berichtet von einem erfolglosen Versuch vor vielen 

Jahren, in der Radenhäuser Lache die Inseln mit Planen vegetationsfrei zu halten. 

Schotterbanken als vorgezogene Ersatzmaßnahmen 

Auf Grund des starken Aufwuchses mit dem Kurzfrüchtigen Weidenröschen (Epilobium brachycarpum) 

wurde von Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung auf einer Schotterfläche in der Grube Messel 

(Abb. 22) drei Kiesflächen von 10x10 m aufgeschüttet, auf denen der Flussregenpfeifer Vegetations-

freiheit und einen besseren Überblick haben sollten. Nach Jahren konnte dadurch 2011 wieder ein 

Brutnachweis in der Grube Messel erbracht werden (http://www.nabu-darmstadt.de/natur-

sch%C3%A4tze-der-region/weltnaturerbe-grube-messel/flussregenpfeifer/). 

Zum Schutz von Gelegen wurden verschiedentlich Absperrungen von Bereichen vorgenommen. So 

wurde 2011 der Schotterweg eines Holznasslagerplatzes in Edertal für zwei Gelege vom Forst gesperrt. 

Die Gelege sind aber eventuelle Krähe zum Opfer gefallen (Lübcke schrift.). Abb. 24 zeigt eine Absper-

rung mit Flatterband 2012 am Langener Waldsee, Kreis Offenbach, die auf Anraten des Verfassers vom 

Kiesgrubenbetreiber (Sehring AG) installiert wurde. Die Brut war letztlich aber auch nicht erfolgreich, 

wobei die Ursache vermutlich ein Unwetter mit Sturm und Starkregen war. 
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Abb. 35: Kiesinsel Langener Waldsee. 

 

 

Abb. 36: Kiesinsel Langener Waldsee mit brütendem Flussregenpfeifer und Bachstelze (Motacilla alba). 
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4.2.2 Maßnahmenvorschläge allgemein 

Die Renaturierung naturferner Fließgewässer ist in der EU-Wasserrahmenrichtlinie als Zielvorgabe de-

finiert. Das Land Hessen unterstützt die Unterhaltungsträger der Gewässer mit einer Reihe von För-

dermaßnahmen bei der Umsetzung von Maßnahmenprogrammen zur Renaturierung von Fließgewäs-

sern. Die ursprünglichen Lebensräume vom Flussregenpfeifer werden durch Retentionsräume und Re-

naturierungen wieder vergrößert. Wenn Renaturierungen in Natura- 2000-Gebieten, also in FFH-Ge-

bieten oder in Vogelschutzgebieten durchgeführt werden und dabei gleichzeitig die Maßnahmen zu 

den Erhaltungszyklen des Schutzgebietes oder der zu schützenden Arten beitragen, ergeben sich Sy-

nergien für den Naturschutz. Entsprechende Synergiemaßnahmen werden derzeit hessenweit mit 

Schwerpunkt in Nord- und Mittelhessen und mit hohem Mittelaufwand gefördert, wobei eine Landes-

finanzierung bis 100 % möglich. Von diesen Maßnahmen kann auch der Flussregenpfeifer profitieren, 

wenn dabei entsprechende Primärhabitate entstehen. 

Wenn dem Flussregenpfeifer grundsätzlich und langfristig geholfen werden soll, kann dies nicht mit 

kleinen Maßnahmen geschehen, sondern nur mit großen Renaturierungen. Kleine Maßnahmen kön-

nen aber eine Übergangslösung zur Erhaltung des Bestandes darstellen. Es sollte als Minimum eine 

Fläche von etwa 0,5 ha zur Verfügung stehen (je größer, desto sicherer eine Ansiedlung), die in der 

folgenden Brutperiode nicht zu anderen Zwecken benötigt wird. Auf dieser Fläche muss eine Rohbo-

densituation hergestellt werden, was am einfachsten mit einer Planierraupe durchzuführen ist. Falls 

keine Steine vorhanden sind, sollten gezielt Steine ausgebracht werden, um die Fläche möglichst un-

übersichtlich zu gestalten. Derartige Maßnahmen können in der offenen Landschaft an offenen Ge-

wässern aller Art durchgeführt werden, auf trockenen Industriebrachen ebenso wie auf feuchten 

Ackerflächen und insbesondere natürlich in Abbaugebieten. Im Einzelfall ist auch eine Einzäunung der 

Flächen zum Schutz vor Störungen und Prädation denkbar.  

In den letzten Jahrzehnten wurden viele Maßnahmen durchgeführt, die nicht immer nur für den Fluss-

regenpfeifer gedacht waren. Die konkreten Ergebnisse der Maßnahmen sind in der Regel nur bei posi-

tiven Entwicklungen zugänglich dokumentiert. Ein langfristiges Monitoring wird in der Regel nicht 

durchgeführt. Klar wird nach der Sichtung zahlreicher Maßnahmen, dass dem Flussregenpfeifer schnell 

geholfen werden kann, dies bisher aber nur kurzfristig. Die Maßnahmen unterliegen in der Regel einer 

so schnellen Sukzession, dass sie oftmals bereits im zweiten Jahr nicht mehr als Brutplatz geeignet sind. 

Nur durch stetige Eingriffe, die in den seltensten Fällen und bisher meist nur kleinräumig oder auf 

Inseln in Gewässern durchgeführt werden, lässt sich die Brutplatzqualität für den Flussregenpfeifer 

erhalten. 
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4.2.3 Maßnahmenvorschläge und deren Erprobung 

4.2.3.1 Mönchhof-Gelände Raunheim-Kelsterbach, Kreis Groß-Gerau 

Auf einem ehemaligen Raffinerie-Gelände, das seit 1991 Jahre brach lag, wird ein Industriegebiet ent-

wickelt, das vor allem auf die Distribution von Güter- und Dienstleistungen ausgerichtet ist. Seit den 

1990er Jahren ist das über 80 ha große Gelände Brutplatz des Flussregenpfeifers in einzelnen Paaren. 

Als Ausgleichsmaßnahmen für den Flussregenpfeifer wurden zwei Brutflächen angelegt. Diese waren 

aber bereits im 1. Jahr für den Flussregenpfeifer als Brutplatz ungeeignet (Abb. 37 und 39), da die 

Sukzession zu stark war. Die Tiere hielten sich auf anderen ruderalen Flächen auf und brüteten auf 

einer großen Schotterfläche, die zweitweise von LKW als Parkfläche beansprucht wurde.  

Daraufhin sollten die Flächen im Winter 2012/2013 umgestaltet (Abb. 38 und 40) und mit einer Beton-

schicht als Durchwurzelungsschutz versehen werden.  

Als wichtigste Maßnahme sollte auf diesen Flächen und dem Mönchhof-Gelände ein Monitoring zum 

Erfolg der Flächenanlagen und zum Bestand und Bruterfolg des Flussregenpfeifers durchgeführt wer-

den. Ergebnisse dazu liegen bisher noch nicht vor. Die Maßnahmen wurden 2014 überarbeitet. Auch 

2015 brütete der Flussregenpfeifer auf Brachflächen in der Umgebung. 

 

Abb. 37 und 38: Fläche 1 am 14.8.2012 und am 26.3.2013. 

 

 

Abb. 39 und 40: Fläche 2 am 14.8.2012 und am 26.3.2013. 
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4.2.3.2 Monte Scherbelino, Stadt Frankfurt 

Auf Grund der zu Beginn der 1990er Jahren begonnen Sanierung des Deponiegeländes mit erheblichen 

Erdbewegungen, ist der Flussregenpfeifer seit mindestens Anfang des Jahrhunderts Brutvogel in meh-

reren Paaren. Dokumentierte Brutnachweise liegen zuletzt aus dem Jahr 2015 vor. 

Aus Mitteln der Stadt Frankfurt sollen auf dem Gipfelplateau des ehemaligen Müllbergs Schotterflä-

chen für den Flussregenpfeifer angelegt werden. Beabsichtigt ist, die jeweils etwa 600 m² großen Flä-

chen mit einem Durchwurzlungsschutz abzudecken und dann mit einer dünnen Schicht von Kies und 

Schotter abzudecken. Die umgebenden Bereiche der Flussregenpfeifer-Flächen sollen durch Mahd 

kurz gehalten werden. Die Flächen wurden bisher noch nicht angelegt. Die Anlage der Kiesflächen oben 

auf dem Berg wird für einen dauerhaften Erhalt der Vorkommen am Monte Scherbelino als nicht aus-

reichend erachtet. Zur Komplettierung der Habitate, um den Lebensraumansprüchen des Flussregen-

pfeifers gerecht zu werden, sollen unterhalb des Berges auf der Bodenlagerfläche flache, z. T. austrock-

nende Tümpel erhalten und/oder geschaffen werden und mit vegetationsarmen Ufern und Rohboden-

bereichen umgeben sein. Die Durchführung der Maßnahmen sollen 2015/2016 erfolgen. 

 

Abb. 41 und 42: Besprechung zur Anlage der Flächen auf dem Gipfelplateau, 4.7.2012. 
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Abb. 43: Balzende Flussregenpfeifer auf dem Gipfelplateau des Monte Scherbelino. 

 

4.2.4 Maßnahmenvorschläge in Beispielgebieten 

3.2.4.1 Werratalsee bei Eschwege, Werra-Meißner-Kreis 

Am Werratalsee, einem traditionellen Brutgebiet des Flussregenpfeifers im Werra Meißner-Kreis nord-

östlich von Eschwege, ist auf Grund des Rückbaus des Kieswerkes und der Rekultivierung mit einem 

Erlöschen des Vorkommens zu rechnen (J. Brauneis schriftl.). An diesem mehr als 100 ha großen See 

gibt es keine Rückzugsmöglichkeit für die Art. Jedes Jahr versuchen einzelne Paare am Badestrand oder 

an der Hauptangelstelle zu brüten. Ein Misserfolg ist vorprogrammiert.  

Es wird vorgeschlagen, an zwei Stellen am Rande des Sees auf Ackerflächen oder Intensivgrünland zwei 

Flussregenpfeiferflächen von je 1 ha Größe anzulegen. Dazu müsste die Fläche abgeschoben und mit 

Kies und Steinen angereichert werden. Eine Einzäunung ist auf Grund des Freizeitrummels ebenfalls 

unumgänglich. Die Flächen müssten jährlich gepflügt und gegrubbert werden, um die Sukzession zu 

unterbinden. Eine Strukturierung ermöglicht die Ansiedlung von mindestens zwei Brutpaaren je Flä-

che. In Abb. 44 ist ein Standort einer möglichen Fläche markiert. Eine weitere Fläche kann an der West-

seite des Sees auf einer Ackerfläche oder Die Flächen können aber auch weiter westlich oder im Be-

reich des in der Rekultivierung befindlichen Kieswerkes befinden. 

Durch die Maßnahme der Anlage von zwei je 1 ha großen Flächen besteht die Möglichkeit der dauer-

haften und erfolgreichen Ansiedlung von mehreren Paaren am Werratalsee. 
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Abb. 44: Vorschlag einer Fläche zur Anlage eines Flussregenpfeiferbiotops. 

 

 

4.2.4.2 Niddarenaturierung Vilbel-Gronau, Wetteraukreis 

2009 wurde ein Teilbereich der Nidda bei Bad Vilbel-Gronau umfänglich renaturiert. Mit dem Material 

wurden auch gezielt kiesig-schottrige Flächen am Rande des Gewässers angelegt. In den folgenden 

Jahren war der Flussregenpfeifer bis heute mit mindestens zwei Brutpaaren in dem Gebiet vertreten 

und die Renaturierungsstrecke ist damit ein bedeutendes Brutgebiet für den Flussregenpfeifer in Hes-

sen.  

Als erheblicher Störfaktor für den Flussregenpfeifer hat sich die Freizeitnutzung in diesem Gebiet her-

ausgestellt, die dazu führte, dass Reviere oder Bruten aufgegeben wurden. Insbesondere sind dies das 

Befahren mit Booten, das Angeln an den Ufern und das Belaufen der Flächen (z. T. mit Hunden). Diese 

Aktivitäten bewirken Störungen in der Art, dass sich Flussregenpfeifer in potentiell geeigneten Berei-

chen nicht ansiedeln. Bei wiederholten und andauernden Störungen (z. B. an sonnigen Sommerwo-

chenenden) ist die Wahrscheinlichkeit, dass Bruten zerstört oder von den Vögeln aufgegeben werden 

sehr hoch. Durch eine Schutzanordnung in den Jahren 2012 bis 2015 konnte sichergestellt werden, 

dass der Flussregenpfeifer ungestört brüten und seine Jungen aufziehen konnte. 

Als Grundlegende Maßnahme sollten das Betretungsverbot der Flächen und das Befahrungsverbot der 

Renaturierungsstrecke in der Brutzeit auf Dauer festgelegt werden. 
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Abb. 45 und 46: Maßnahmenvorschläge im Bereich der Niddarenaturierung bei Bad Vilbel-Gronau. 

Das Gebiet gehört zum Vogelschutzgebiet 5519-401 Wetterau, dessen Schutzziel auch der Flussregen-

pfeifer ist. Deshalb sind hier alle Maßnahmen umzusetzen, die den Bestand dieser Art hier sichern 

können. 

Die Sukzession hat erwartungsgemäß eingesetzt und Pflanzen überwachsen die Kies- und Sandflächen 

in den Uferbereichen. Die letzten Hochwässer waren in einigen Bereichen nicht in der Lage, die Flächen 

ausreichend zu überfluten und die Rohbodensituation wieder herzustellen, was aber bei entsprechend 

großen Hochwasserereignissen in der Zukunft durchaus denkbar ist. 

Es sind deshalb mindestens an drei Stellen Maßnahmen erforderlich, um die Sukzession zu unterdrü-

cken und die Kiesflächen von Vegetation frei zu halten. Bei Durchführung der Maßnahmen ist hier mit 

einem Brutbestand von drei Paaren zu rechnen. Die Maßnahmen sollten in den Maßnahmenplan des 

Vogelschutzgebietes integriert werden. Der Brutbestand sollte in den kommenden Jahren regelmäßig 

und systematisch überprüft werden, wodurch eine Betretung der Flächen unvermeidlich ist.  

 

Abb. 47 und 48: Kiesaufschüttung (Fläche 1) und Kiesufer (Fläche 2), 28.2.2013. 
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Die Fläche 1 in Abb. 45 ist eine aufgeschüttete Kiesinsel (Abb. 47). Hier sollte vor Beginn der Brutzeit 

der Aufwuchs mit leichtem Gerät (z. B. Einachsgrubber) oder manuell entfernt werden. Diese Maß-

nahme ist ggf. jährlich zu wiederholen. 

Fläche 2 ist ein Uferbereich mit kiesigem Substrat (Abb. 48), hier muss ebenfalls vor der Brutzeit die 

Vegetation manuell entfernt werden und ggf. der Boden mit einem Einachsgrubber aufgerissen wer-

den. 

Fläche 3 ist ähnlich wie Fläche 1 eine aufgeschüttete Kiesinsel. Hier sollte grundsätzlich wie bei Fläche 

1 verfahren werden. Gegebenenfalls ist auch der Auftrag sandig-kiesigen Materials aus der Umgebung 

eine Alternative. 

 
Abb. 49: Kiesufer im renaturierten Niddabereich, 17.3.2010. 

4.2.4.3 Zweiter Käsbach, Wiesbaden 

Südlich der neuen amerikanischen Militärsied-

luŶg „NeǁŵaŶ Village“ ǁurde eiŶ RüĐkhalteďe-
cken gebaut und der Zweite Käsbach renatu-

riert. Dabei wurde unter anderem für den Fluss-

regenpfeifer ein Teilbereich der Bachböschun-

gen bis in das Rückhaltebecken mit grobem Ge-

steinsschutt bedeckt (Abb. 51). Bei der Anlage 

wurde hier eine viel zu grobe Körnung gewählt, 

die diesen Bereich als Brutplatz des Flussregen-

pfeifers ungeeignet machen. 

Abb. 50: Regenrückhaltebecken und renaturierter 

KäsďaĐh südliĐh der „NeǁŵaŶ Village“, WiesďadeŶ. 
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Es wird vorgeschlagen, den größten Teil der Fläche (siehe Nr. 1) mit Kies unterschiedlicher Körnung zu 

bedecken. Die Kiesüberdeckung wird das Lückensystem zwischen der alten Schüttung auffüllen und 

insgesamt eine ebenere Fläche entstehen lassen. 

Im Bereich des Regenwasserrückhaltebeckens wird vorgeschlagen, eine Kies- und Schotterfläche mit 

einer geeigneten Körnung anzulegen. Der Vorteil dieser Fläche ist die feste Einzäunung die eine große 

Störungsfreiheit gewährleistet. 

 

 

Abb. 51: Mit grobem Schotter überdeckte Fläche am Käsbach, Wiesbaden. 

4.2.4.4 Langener Waldsee, Kreis Offenbach 

Am Langener Waldsee wird durch die Sehring AG Kies und Sand abgebaut. Das Abbaugelände hat mitt-

lerweile eine Größe von etwa 240 ha. Er ist gleichzeitig der größte Badesee mit im Sommer bis zu 

20.000 Besuchern. Weite Bereiche im Ostteil werden derzeit rekultiviert, d.h. ehemalige Kiesgruben-

bereiche werden zugeschüttet, die Oberfläche modelliert, Naturschutzgewässer angelegt sowie die 

Böschungen und andere Bereiche aufgeforstet (Abb. 55). Der Flussregenpfeifer fand bisher in der Form 

Berücksichtigung, dass eine Kiesinsel in der Ostgrube errichtet wurde (siehe Kap. 3.2.1, Abb. 35 und 

36). Um dauerhaft mehrere Brutpaare in dem Areal halten zu können, müssen weitere Maßnahmen 

zur Brutplatzschaffung erfolgen. 
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Abb. 52: Maßnahmen im Bereich des Langener Waldsees. Erläuterungen siehe Text. 

Bei der Nr. 1 in Abb. 52 handelt es sich um einen großen Aufschüttungsbereich, der derzeit noch mo-

delliert wird, in Zukunft aber nach der Rekultivierungsplanung aufgeforstet werden soll. Hier besteht 

die Möglichkeit nach dem Erdauftrag und der Modellierung einen etwa 3,5 h großen Flussregenpfei-

ferlebensraum zu schaffen. Dafür ist auf eine Aufforstung zu verzichten. Die Fläche müsste stärker mit 

Kies und Steinen angereichert werden und jährlich im Winterhalbjahr zur Verhinderung einer Vegeta-

tionsdecke maschinell bearbeitet werden. Gegebenenfalls können jährlich drei bis vier konzentrierte 

Kiesbereiche angelegt werden, um mehrere Paare zur Brut anzulocken. 

Bei der Nr. 2 handelt es sich ebenfalls um einen Aufschüttungsbereich auf dem eine weitere Fläche 

von etwa 2 ha analog zur Fläche Nr. 1 für den Flussregenpfeifer hergerichtet werden kann. 
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Abb. 53: Maßnahmenfläche 1 (rot markiert) in der Ostgrube des Langener Waldseegeländes. Im Gewässer ist die 

für den Flussregenpfeifer angelegte Insel zu erkennen. 

 

 

Abb. 54: Maßnahmenfläche 2 (rot markiert) in der Westgrube des Langener Waldseegeländes. Links auf dem Bild 

befindet sich das Strandbad Langener Waldsee. 
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Abb. 55: Aufforstungsfläche in der Ostgrube des Langener Waldsees. 

 

 

 

Abb. 56: Spülfläche am Betriebsgelände der Sehring AG am Langener Waldsee. Maßnahmenfläche markiert, Er-

läuterung siehe Text. 

 

 



Artenhilfskonzept für den Flussregenpfeifer in Hessen 

 72 

  

Bei der Nr. 3 handelt es sich um die Schwemmfläche der Sand- und Kiesaufbereitung. Hier brütet jedes 

Jahr mindestens ein Paar Flussregenpfeifer. Aufgrund der Störungen sind diese Bruten aber nur selten 

erfolgreich. An sonnigen Tagen sind in der Hauptbadesaison täglich Menschen zu beobachten, die dort 

lagern, mit Booten oder Surfbrettern anlanden und die Ufer oder die Fläche begehen.  

Es muss also verhindert werden, dass die Flächen zum Lagern genutzt oder begangen werden. Darauf 

sollte mit mehreren Schildern deutlich hingewiesen werden (Brutgebiet seltener Vogelarten). Hinter 

dem Spülsaum, etwa 1 m von der Wasserlinie entfernt, sollte auf etwa 3 m Breite kantiger Kies oder 

Schutt aufgebracht werden (gelbe Markierung in Abb. 56). Auf der Fläche des Schwemmfächers sollten 

Kiese unterschiedlicher Körnung eingebracht werden. Die Materialien machen die Fläche für Badende 

zum Begehen und Lagern unattraktiv und werden sich positiv auf die Besiedlung durch den Flussre-

genpfeifer auswirken.  

Derzeit ist eine Sukzession mit Pappeln (Populus spec.) und Weiden (Salix spec.) auf der Fläche zu be-

obachten. Deshalb sollte die Fläche bei bereits 2014 im 1 Quartal des Jahres mit einer Raupe wieder 

freigeschoben werden, um die Sukzession zu verhindern. Die Maßnahme muss hier wahrscheinlich nur 

alle zwei Jahre vorgenommen werden, da hier die Oberfläche überwiegend aus nährstoffarmen Sand 

besteht.  

Der Bestand von derzeit maximal drei mehr oder weniger erfolglosen Brutpaaren könnte durch die 

Maßnahmen auf sechs Brutpaare angehoben werden. 

 

 

Abb. 57: Brütender Flussregenpfeifer, Langener Waldsee, 5.6.2012. 
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4.2.4.5 Ehemaligen Absetzteiche Zuckerfabrik Groß-Gerau, Kreis Groß-Gerau 

In Groß-Gerau wurde von 1883 bis 2007 eine Zuckerfabrik betrieben, die ihre Absetzteiche in 

Altneckarschlingen westlich der Stadt angelegt hatten. Nach Verfüllung der Absetzbecken wurde diese 

ǁieder als AĐkerlaŶd geŶutzt uŶd iŶ eiŶeŵ Fall auĐh das ϳ ha große NatursĐhutzgeďiet „EŶdlaĐhe ǀoŶ 
WallerstädteŶ“ ausgeǁieseŶ.  

Seit der Schließung sind entlang des Mühlbachs einige Teiche erhalten geblieben (siehe Abb. 58), die 

sich im Winter teilweise mit Wasser füllen und im Laufe des Sommers in weiten Teilen austrocknen. 

Wie der Presse zu entnehmen war, sollen die verbliebenen Teiche nun umgestaltet werden. 

http://www.echo-online.de/region/gross-gerau/gross-gerau/Zuckerteiche-sollen-zum-Biotop-wer-

den;art1253,4332238 berichtet: 

Zuckerteiche sollen zum Biotop werden  

GROSS-GERAU.  

In die Grünlandplanungen einbezogen werden auch die ehemaligen Zuckerteiche – künstlich angelegte 

Sedimentationsteiche, die früher das mit Erde vermischte Wasser aufnahmen, das fürs Rübenwaschen 

verwendet wurde. Zum Teil sind sie mittlerweile trockengefallen. Das darin enthaltene Material ist laut 

Bürgermeister nicht in irgendeiner Form belastet und darf dort bleiben.  

Die Teiche sollen wieder aufgewertet werden, damit sie auch künftig als Biotop dienen können. Dazu 

wäre es laut Hans Rausch nötig und möglich, den Mühlbach zu renaturieren, sodass sein Wasser die 

Teiche speist. 

Auch dieses Gelände würde modelliert (Durchbrüche, Sandinseln). Es könnte nach Vorstellung des Pla-

ners Lebensraum für seltene Vögel, Reptilien und Amphibien wie Zauneidechse, Knoblauchkröte und 

Bekassine (Vogel des Jahres 2013) sein. 

 

Die dort genannten Arten sind selbstverständlich nicht alle wertgebenden Arten dieser Teiche, neben 

dem Flussregenpfeifer fehlen in der Aufzählung mindestens auch noch Schwarzkehlchen (Saxicola tor-

quata) und Reiherente (Aythya fuligula) als Brutvögel sowie die Wechselkröte (Bufo viridis). Zudem 

waren diese Teiche zeitweilig einziger Brutplatz der Lachmöwe in Hessen (MALTEN 1980, STÜBING et al. 

2010). Der Flussregenpfeifer wird hier zur Brutzeit immer mit mehreren Tieren beobachtet. Auf Grund 

des schnellen Bewuchses der im Frühjahr vorhandenen Schlammflächen, bleibt oftmals keine Gele-

genheit zur Brut. Die Art weicht auch in das nördlich angrenzende Kiesgrubengelände aus. In den alten 

Absetzbecken bietet sich eine gute Gelegenheit mehrere Paare vom Flussregenpfeifer anzusiedeln. In 

Abb. 58 wurden Stellen markiert, die sich für die Anlage von Flächen für den Flussregenpfeifer beson-

ders eignen.  

1: Dieses kleine Absetzbecken sollte planiert und mit einem Vlies abgedeckt werden, das das Durch-

wachsen von Pflanzen unterbindet und mit einer dünnen Schicht Schotter und Kies bedeckt werden. 

2: An diesen Stellen können ebenfalls unter Verwendung von Dammmaterial erhöhte Bereiche ge-

schaffen werden, auf denen ebenfalls Brutflächen unter Verwendung von Dichtmaterial, das das 

Durchwachsen mit Pflanzen unterbindet, angelegt werden. Hier böte sich die Gelegenheit mehrere 

http://www.echo-online.de/region/gross-gerau/gross-gerau/Zuckerteiche-sollen-zum-Biotop-werden;art1253,4332238
http://www.echo-online.de/region/gross-gerau/gross-gerau/Zuckerteiche-sollen-zum-Biotop-werden;art1253,4332238


Artenhilfskonzept für den Flussregenpfeifer in Hessen 

 74 

  

Techniken von Sperrschichten zu vergleichen. Diese könnten mineralischer Natur sein, wie Magerbe-

ton oder eben Vliese und Folien. Gegebenenfalls könnten weitere Brutflächen in weiteren Becken an-

gelegt werden. 

3.: An dieser Stelle könnte eine Fläche für den Flussregenpfeifer ohne Sperrschicht angelegt werden. 

Hier sollten Kies- und Schutt zur Strukturierung eingebracht werden. In jedem Frühjahr könnte der 

Aufwuchs gemäht und entfernt sowie die Fläche gepflügt und gegrubbert werden, um jährlich den 

Rohbodenzustand wiederherzustellen. Die Anlage weiterer Flächen in der umgebenden Ackerland-

schaft ist anstreben. 

Durch entsprechende Maßnahmen könnte der Brutbestand in diesem Bereich systematisch auf mehr 

als 10 Brutpaare angehoben werden. 

 

Abb. 58: Maßnahmenvorschläge in den Teichen der Zuckerfabrik Groß-Gerau. Erläuterungen siehe Text. 
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5 Ausblick und Perspektiven 

Die Untersuchungen zeigen, dass nur umfangreiche Renaturierungen der größeren Flüsse natürliche 

Brutplätze durch die Umlagerung von Sand-, Kies- und Schutt schaffen können. Derartige Renaturie-

rungen können nur langfristig erfolgen und sind sehr teuer. Sie sollten aber dennoch unbedingt geplant 

werden, da sich nur dann, ohne weitere Maßnahmen, ein günstiger Erhaltungszustand der Art in Hes-

sen einstellen wird. Bisher wurden Flussrenaturierungen lediglich in mehr oder weniger kleinen Ab-

schnitten durchgeführt. Diese boten kurzfristig einen Lebensraum für den Flussregenpfeifer, langfristig 

aber keine ausreichende Dynamik für eine dauerhafte Ansiedlung der Art in der Aue. 

Alle anderen bisher in Hessen durchgeführten Hilfsmaßnahmen für den Flussregenpfeifer (Kiesinsel, 

Schotterflächen etc.) waren bisher nur für kurze Zeit (oft nur ein Brutsaison) wirksam und bedürfen 

der jährlichen Pflege, die in keinem der bekannt gewordenen Fälle kontinuierlich durchgeführt wurde 

und auch sichergestellt ist. 

Solange die großen Flüsse keine ausreichende Eigendynamik zur Schaffung großer Kiesbänke und 

Schotterflächen aufweisen, müssen alternative Maßnahmen ergriffen werden, die die temporären 

Brutplätze zumindest mittelfristig sichern. Da der Flussregenpfeifer überwiegend in Abbaugruben zu 

finden ist, sollten hier die Aktivitäten zum Schutz prioritär ansetzen. Dies kann nur in Zusammenarbeit 

mit den Abbauunternehmen bzw. deren Verbände erfolgen. Um eine bestandserhaltende Förderung 

der Art erreichen zu können, müssen deutlich größere Flächen als bisher ;≥ϭ ha je Abbaugebiet) zur 

dauerhaften Erhaltung von Rohbodenflächen für den Flussregenpfeifer zur Verfügung gestellt werden. 

Deutliche Abstriche sind damit auch bei den bisher festgelegten Rekultivierungszielen zu machen, die 

insbesondere eine Bepflanzung, Aufforstung oder Sukzession der ehemaligen Grubenareale vorsehen. 

Das heißt aber auch, dass zwangsläufig regelmäßige Pflegemaßnahmen zur Beibehaltung der Rohbo-

densituation notwendig werden, die jedes Jahr auf ihre Wirksamkeit (Eignung und Bruterfolg) mit ei-

nem Monitoring überprüft werden müssen 

Die Brutplätze auf temporären Brachflächen in Industriegebieten und im besiedelten Bereich unterlie-

gen in der Regel einer noch stärkeren Dynamik, als in den Abbaugebieten und gerade im Ballungsraum 

auch in überaus starken Maßen wirtschaftlichen Zwängen. Infolge dessen sind sie häufig nur ein Jahr 

durch den Flussregenpfeifer nutzbar und im nächsten Jahr schon wieder bebaut oder zugewachsen. 

Hier kann im Grunde nur auf das BNatSchG verwiesen werden, das aktuelle Bruten vor der Störung 

oder Zerstörung schützt. Eine Möglichkeit des Ausgleichs ist die Suche nach offenen Flächen außerhalb 

des Siedlungsbereichs, wie z. B. technische Anlagen der Infrastruktur, wie Kläranlagen, Deponien, 

Rückhaltebecken, Klärteichen etc., in deren Bereich Flächen als Brutplätze hergerichtet werden kön-

nen. Als Beispiele werden weiter oben mögliche Maßnahmen auf der ehemaligen Deponie Monte 

Scherbelino in Frankfurt, dem Rückhaltebecken am Käsbach in Wiesbaden und den ehemaligen Ab-

setzbecken der Zuckerfabrik Groß-Gerau aufgeführt. Derartige Maßnahmen benötigen aber dringend 

einer detaillierten Planung und einer Baubegleitung bzw. Abnahme durch einen Biologen sowie einer 

langfristigen Erfolgskontrolle der Eignung für den Flussregenpfeifer. Dazu gehört neben der reinen 

Funktionskontrolle auch die Kontrolle des Bruterfolges (Monitoring). 
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Durch diese Maßnahmen ist es möglich den Erhaltungszustand der Art nach dem Ampelschema von 

derzeit rot =„uŶgüŶstig-sĐhleĐht“ mittelfristig auf gelď = „uŶgüŶstig-uŶzureiĐheŶd“ aŶzuheďeŶ. Der Er-
haltuŶgszustaŶd grüŶ = „güŶstig“ ist Ŷur durĐh eiŶe uŵfaŶgreiĐhe ReŶaturieruŶg der größereŶ Flüsse 
zu erreichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 59: Kopula des Flussregenpfeifers am Langener Waldsee, 14.5.2012. 
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